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N I E D E R S C H R I F T  
zum öffentlichen Teil der 

Gemeinderatssitzung 
 
 
Sitzung am:  08. April 2014 
Ort:  Gemeindeamt Gitschtal, Sitzungssaal  
Beginn: 20:00 Uhr Ende:  22:00 Uhr 
 
 
Anwesende: Bgm. Günther Sattlegger (Vorsitzender), Vzbgm. Christian Müller, 

Vzbgm. Ewald Wastian, GV Josef Lackner, GR Christine Enzi, 
GR Hans-Jörg Memmer, GR Franz MORITZ, GR Esther 
Altersberger, GR Erwin Dossi, GR Hubert Traar,  GR Hermann 
Brandtner, GR Josef Kilzer, GR Hans Holzfeind, GR-Ers. Eder 
Werner, GR-Ers. Mosser Elisabeth 

 
Schriftführer:  AL Günter Rudolf Mauschitz, Barbara Enzi 
 
 
Es fehlen:  GR Kalt Gunter, GR Seppele Roland - entschuldigt 
 
 
Ordnungsgemäße Einladung erfolgte am:  26.03.2014 
Beschlussfähigkeit:  ja 
 
 
Anträge zur Abänderung der Tagesordnung:  -x- 
 
 
Sonstiges: -x-  
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T a g e s o r d n u n g :  
 
TOP 1:  Bestellung von Protokollfertigern 
 
TOP 2:  Fragestunde  
 
TOP 3: Genehmigung der Niederschrift vom 18.12.2013 
 
TOP 4: Bericht des Kontrollausschusses   

 Sitzung vom 05.03.2014 
 
Beratung und Beschlussfassung nachstehender Anträge :  
 
TOP 5:  Finanzwirtschaft; 

    Feststellung des Rechnungsabschlusses 2013 (OHH + AOHH) 
 
TOP 6:  Finanzwirtschaft; 

Beschlussfassung BZ – Mittel  (Zweckänderung) 2014 
 
TOP 7: Finanzwirtschaft;  
  AO Vorhaben 2014; 
 
TOP 8: Elektronische Datenverarbeitung; 
                Austausch von digitalen geografischen Daten, 
               - Beschlussfassung 
    
TOP 9:  Unterricht;  

Festlegung der Übernahme des Schulerhaltungsbeitrages für ein Kind - 
Beschlussfassung 

 
TOP 10:  Förderung des Unterrichts;  

 Unterstützungsleistungen für StudentInnen - Beschlussfassung 
 

TOP 11:  Karnische Region Golfanlagen Errichtungs- und Betri ebs GmbH; 
 „Nachschussbedarf bei der stillen Beteiligung“ - Diskussion 

 
TOP 12: Vertretungskörper, Verfassung, Verwaltung; 
  Nominierung von Europa-GemeinderätInnen 
 
TOP 13:  Maßnahmen zur Förderung des Tourismus; 

Überregionaler Radweg (Weißbriach-Hermagor) – 
Grundsatzbeschlussfassung 

 
TOP 14: Feuerwehrwesen – FW Weißbriach; 

Bewilligung einer Feuerwehrjugendgruppe - Beschlussfassung 
   
TOP 15:  Gesonderte Verwaltung; 
  Errichtung eines Polizeistützpunktes im Gemeindeamt - Diskussion 
             
TOP 16:  Rechtsamt, Rechtspflege; 
  Mietvertrag mit Reisebüro Wastian – Diskussion 
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  Mietvertrag mit VMK - Diskussion 
 
TOP 17:  Freibad; 

Verpachtung des Schwimmbadbuffets – Diskussion weitere 
Vorgangsweise 

 
TOP 18: Personalangelegenheiten; 
 
 

Sitzungsverlauf 
 
Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Gemeinderatsmitglieder und stellt die 
Beschlussfähigkeit gemäß den Bestimmungen des § 37 K-AGO fest.  
 
 
zu TOP 1:  
 
Zu Protokollfertigern werden GR Hermann Brandtner und GR Hans Holzfeind 
bestellt. 
 
 
zu TOP 2:  
 
Keine Anfragen im Sinne der AGO. 
 
 
zu TOP 3:  
 
Vzbgm. Wastian bringt vor, dass er in der Sitzung des Gemeinderates vom 
18.12.2013 zu TOP 14 folgende Wortmeldung getätigt haben soll: … Seiner Meinung 
nach hat GF Hubmann den „Bogen“ überspannt.  
Diese Wortmeldung hat er so nicht weitergegeben und ersucht diesen Satz durch 
folgenden Satz zu ändern: Seiner Meinung nach soll eine Lösung herbeigeführt 
werden. 
 
Ohne weitere Diskussion wird in Einstimmigkeit bestimmt den Wunsch des Vzbgm. 
Wastian nachzukommen. 
 
 
zu TOP 4:  
 
Der Kontrollausschussobmann, GR Josef Kilzer, verliest die Niederschrift, 
aufgenommen anlässlich der Kontrollausschusssitzung vom 05.03.2014 vollinhaltlich.  
Der Bericht des Kontrollausschusses, wird vom Gemeinderat ohne weitere 
Diskussion einstimmig zur Kenntnis genommen. 
 
Vor Weiterführung der Tagesordnung stellt der Vorsitzende gem. § 36 K-AGO den 
Antrag den Tagesordnungspunkt 16 in nicht öffentlicher Sitzung und vor Punkt 18 – 
Personalangelegenheiten zu behandeln. Diesem Antrag wird mit 12:3 Stimmen 
stattgegeben.  
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zu TOP 5:  
 
Der Rechnungsabschluss ist als Anlage 1 Bestandteil dieser Niederschrift. 
 
Der Vorsitzende erläutert in kurzen Worten das Jahresergebnis 2013 und schließt mit 
der unerfreulichen Tatsache, dass dieses einen Abgang aufweist. In diesem 
Zusammenhang verweist er auch auf die Prüfung des Kontrollausschusses. 
 
Vzbgm. Wastian ersucht um Aufklärung zur Gruppe 6, Straßen- und Wasserbau, 
Verkehr, Position Instandhaltung – Material (Zaun/Forsthaus) in der Höhe von                    
€ 2.292,19. 
 
Dazu erläutert AL Mauschitz, dass sich die ÖBF bereit erklärt haben zur 
Verbreiterung des Zufahrtsweges zum Objekt Weißbriach 273 Grundflächen 
abzutreten. Der „alte“ Zaun musste hier abgetragen werden. Nach der 
Grundvermessung musste als Gegenleistung ein neuer Zaun errichtet werden. Hier 
sind die besagten Kosten entstanden. Mehrere Gespräche mit dem 
Grundeigentümer der Parz. 529, KG. Weißbriach zur Verbreiterung des 
Zufahrtsweges haben nicht gefruchtet. In diesem Zusammenhang stellt AL Mauschitz 
noch fest, dass die damalige Umwidmung wahrscheinlich nicht erfolgen hätte dürfen, 
da die erforderliche Wegbreite gem. Bebauungsplan nur am „Kataster“ Bestand 
hatte.  
 
GV Lackner stellt fest, dass viele Ausgaben auf Grund gesetzlicher Verpflichtung 
vorgegeben sind, und der finanzielle Spielraum der Gemeinde von Jahr zu Jahr 
enger wird. 
Aufgefallen sind ihm die hohen Stromkosten in der ehemaligen VS in St. 
Lorenzen/G.. Hier schlägt er vor die Gründe dafür zu eruieren. 
 
Vzbgm. Wastian erklärt sich bereit die Heizanlage anzuschauen und die Gründe für 
die hohen Heizkosten zu finden. 
 
Bezüglich der Kosten für Wildbachbegehungen ergänzt AL Mauschitz wie folgt: 
Diese werden durch die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes der Gemeinde Gitschtal 
durchgeführt. Einerseits haben diese die erforderliche Zeit dazu, andererseits ist eine 
gewisse „Verlässlichkeit“ garantiert. 
 
GR Altersberger bringt vor, dass sie dem Jahresergebnis, Gruppe 7, Abschnitt 77 
(Tourismus) nicht zustimmen wird, da sie die derzeitige Entwicklung im Tourismus 
nicht akzeptieren kann. Sie meint, dass sie immer wieder vor vollendete Tatsachen 
gestellt wird, sie teilweise zu wenige Informationen bekommt, und aber auch immer 
wieder die Aussage erhält, dass kein Geld vorhanden ist. In dieser Angelegenheit ist 
auch die Gemeindeverwaltung gefordert. 
 
Vzbgm. Wastian bringt vor, dass er sich die Gruppe 7, Abschnitt 77 (Tourismus) 
genau angeschaut und festgestellt hat, dass die Entwicklung in diesem Bereich nicht 
gut ist. 
 
Zu Situation im besprochen Bereich teilt Bgm. Sattlegger mit, dass zu bedenken ist, 
dass in den vergangenen Jahren viele Ausgaben seitens des Tourismus durch die 
Weißbriacher Gesundheitstouristik GmbH getragen wurde. Als Beispiel ist hier die 
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Übernahme der Kosten für die Wanderwegbetreuung, aber auch anderes mehr. 
Vielen ist noch nicht bewusst, dass diese Kosten zukünftig wieder den „Tourismus“, 
Gruppe 7, Abschnitt 77 belasten werden. 
 
GR Memmer ist der Meinung, dass die Mitglieder des zuständigen Ausschusses, 
ohne dem Tourismuskomitee, sämtliche Ausgaben aus der Gruppe 7, Abschnitt 77 
(Tourismus) durchgehen sollen, um unnötige Ausgaben in Zukunft hintanzuhalten. 
Seiner Meinung nach sind die Kosten für das Call Center (€ 1.800,--) nicht 
notwendig. Hier ist es möglich einen Anrufbeantworter anzukaufen und auf die 
Homepage zu verweisen.  
 
Zu diesem Thema stellt GV Lackner fest, dass Projekte wie die 
„Loipenbeschilderung“ und „Sanierung der Radwege“ bereits in den Vorjahren 
durchgeführt wurden. Dazu hat sich der Gemeinderat mit den notwendigen 
Beschlüssen bekannt. Auch stellt sich für ihn die Frage, in welchen Bereichen 
eingespart werden kann. Fixkosten wie z.B. für Personal entstehen, zur Einrichtung 
„Schibus“ hat sich der Gemeinderat als Kollegium ebenfalls bekannt, die 
Personalkosten des Wirtschaftshofes fallen unweigerlich an, auch wurden die 
Vereinbarungen mit der Karnischen Tourismus GmbH beschlossen. Zudem kommen 
ab dem Sommer 2014 die Kosten bzw. der Abgang für die Führung des 
Freischwimmbades durch die Gemeinde dazu. Das Freischwimmbad ist auch eine 
(teilweise) Einrichtung des Tourismus, sodass eine Mitfinanzierung wahrscheinlich 
sein wird. Eine Erhöhung der Ortstaxe wird sich seiner Meinung nach nicht 
verhindern lassen. 
 
In diesem Zusammenhang stellt der Vorsitzende fest, dass die zuständige Obfrau mit 
ihm persönlich an Gesprächen zur Erweiterung des Radwegenetzes (Verbindung 
Weißbriach-Hermagor) teilgenommen hat. Seiner Meinung nach ist der „Trend“ 
Radfahren nach wie vor großes Thema, und soll in diese Richtung das Angebot im 
Gitschtal verbessert werden. Mehr dazu unter TOP 13. 
Zum Abgang im Freischwimmbad verweist der Bürgermeister auf die Tatsache, dass 
in den Jahren vorher, auch unter seinen Vorgängern, Abgänge erwirtschaftet 
wurden. 
 
Ohne zusätzliche Diskussion stellt Vzbgm. Müller den Antrag das 
Rechnungsergebnis 2013 zu beschließen. Diesem Antrag wird mit 14:1 Stimmen 
(Gegenstimme GR Altersberger) stattgegeben. 
 
 
zu TOP 6:  
 
Der Vorsitzende erläutert, dass das Zusicherungsschreiben vom 04. Februar 2014, 
Zahl: A03-ALL-58/2-2014 seitens LH-Stellvertreterin Dr. Gaby Schaunig und LR Dr. 
Wolfgang Waldner vor liegt: 
 
Als zuständige Referenten für die Kärntner Gemeinden freuen wir uns, Ihnen die 
Ihrer Gemeinde aufgrund des Objektivierungsmodells zugewiesenen 
Bedarfszuweisungsmittel für das laufende Jahr bekanntzugeben. Die Zusicherung 
lässt – trotz der finanziell schwierigen letzten Jahre – für das Jahr 2014 wieder eine 
zukunftsgerichtete Verbesserung der finanziellen Lage der Kärntner Gemeinden zu 
und ermöglicht weiterhin die Realisierung von nachhaltigen Gemeindevorhaben. 
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Ihre Gemeinde erhält für das Jahr 2014 – wie aus der Beilage hervorgeht – auf 
diesem Wege eine vorläufige BZ-Zusage  in Höhe von 
 

€  295.000,00. 
 
Darüber hinaus steht Ihrer Gemeinde ein Bonus für unterdurchschnittliche 
Strukturkosten  mit € 15.000,00 je Ausgabenbereich  (Personal im Zentralamt, 
Volksschule/n, Kindergarten und Wirtschaftshof) zu. Ihrer Gemeinde wurde für diese 
vier Bereiche im letzten Jahr  ein Strukturkostenbonus  von insgesamt € 45.000,00 
gewährt, wobei davon auszugehen ist, dass Ihnen diese Strukturkostenboni – 
vorausgesetzt, dass sich die finanziellen Rahmenbedingungen Ihrer Gemeinde nicht 
gravierend verschlechtert haben – auch für dieses Jahr zur Verfügung stehen 
werden. Ab 2014 ist ein weiterer Bonus iHv € 15.000,00 für im Kärntenvergle ich 
unterdurchschnittliche Gemeindeschulden  vorgesehen. Die entsprechende 
Auszahlung erfolgt gemeinsam mit der Zuteilung der restlichen Bonuszahlungen. 
 
Eine definitive Zusicherung der Strukturkostenboni  für das laufende Jahr kann 
allerdings erst nach Vorliegen der Jahresrechnungs-Ergebnisse 2013 und der 
damit endgültig ermittelten Strukturkosten erfolgen. 
 
Abschließend ist noch anzumerken, dass die für die Mittelverwendung erforderlichen 
haushaltsrechtlichen Maßnahmen im Einvernehmen mit der Abteilung 3 – 
Kompetenzzentrum für Landesentwicklung und Gemeinden – des Amtes der 
Kärntner Landesregierung zu treffen sind. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Gemeinde für alle Vorhaben im Jahr 2014 viel Erfolg 
und weiterhin alles Gute! Im Sinne der grundsätzlichen Zielsetzung des Landes 
Kärnten ersuchen wir Sie, möglichst beschäftigungswirksame  und nachhaltige 
Vorhaben  zu realisieren . 
 
Weiters wurde von den zuständigen Referenten eine weiter finanzielle Unterstützung 
für die „Weggemeinschaft Wulzentratten“  - Asphaltierungs- und 
Vermessungsarbeiten am Güterweg Wulzentratten“  in der Höhe von € 5.000,00 
zugesichert. 
 
Für die Evang. Pfarrgemeinde Weißbriach wurde für den „Zubau Pfarrhaus und 
Überdachung“  mit 06.12.2012 BZ-Mittel in der Höhe von € 5.000,00 zugesichert. 
 
Die Mittel für die Weggemeinschaft Wulzentratten und Evang. Pfarrgemeinde 
Weißbriach sind finanzielle Mittel außerhalb des BZ-Rahmens. 
 
Zweckänderung von BZ-Mittel   
 
Laut genehmigten Investitions- und Finanzierungsplan vom 21.01.2010 für das 
Vorhaben „Sanierung Kultursaal/Kindergarten“ sind für das Jahr 2014 € 60.000,00 an 
Bedarfszuweisungsmittel für die Darlehenstilgung vorgesehen. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass ein Voranschlagsausgleich 2014  ohne die 
Veranschlagung von Bedarfszuweisungsmittel - Abgangsdeckung 2014 in der 
Höhe von € 78.900,00  - nicht möglich war, sollen diese BZ-Mittel 2014 des 
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Vorhabens „Sanierung Kultursaal/Kindergarten“ zugunsten der Abgangsdeckung 
zweckgeändert werden. 
 
In diesem Zusammenhang wird jedoch festgestellt, dass diese finanziellen Mittel auf 
alle Fälle zu einem späteren Zeitpunkt fließen müssen. 
 
 
 



 

 

Vorhaben bzw. Verwendung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Energie-Monitoring Kelag OHH 23.600 23.600 23.600

Schutzwasserbauten OHH 9.000 10.000 10.000
Ankauf KRF-A Weißbriach
(Leasingraten) OHH 6.200 6.200 6.200 6.200
Ankauf KRF-A Weißbriach
(Zusatzgeräte,Restwert.) OHH 10.000

Förderung Sparmarkt OHH 0* 10.000 10.000

Sanierung KS / KG OHH 0* 60.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000

Grundankauf Jufa Projekt OHH 35.200 37.000 37.000

Grundankauf Freibad OHH 36.100 37.000 37.000
"Kommunale Verkehrs-
infrastruktur - KVI" AOHH 36.000 36.000

Sanierung "Linischen Brücke" AOHH
Bedarfszuweisung
Bevölkerungsausgleich OHH 21.400

Abgangsabdeckung OHH 78.900

Grundankauf Santner Bernhard OHH 30.500

BZ-Mittel gesamt 276.900 219.800 206.800 99.200 83.000 83 .000 83.000 83.000 83.000

Zus. BZ-Rahmen v.04.02.2014 295.000
Weggem.Wulzentratten aR,
Zus.v. 04.12.2013 OHH 5.000
Evang.Pfarrgde.- Zubau
zus.v.06.12.2012 OHH 5.000

*Sanierung KS/KG - Die BZ-Mittel des Jahres 2014 werden zur Abgangsdeckung 2014 verwendet. Geldmittel müssen jedoch später fließen (KG).

Bedarfszuweisungsmittel 2014 - 2022

*Förderung "Sparmarkt" - Erst nach endgültiger Zusicherung der Gesamt BZ-Mittel 2014 möglich.
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Ohne weitere Diskussion  stellt Vzbgm. Wastian den Antrag die BZ-Mittel 2014 bzw. 
die Änderung der Verwendung der BZ-Mittel 2014 zu beschließen. Diesem  Antrag 
wird mit 15:0 Stimmen (einstimmig) stattgegeben.  
 
 
zu TOP 7:  
 

Vorhaben – Bezeichnung 
Summen in Einnahme 

und Ausgabe 

 
„Kommunale Verkehrsinfrastruktur – KVI“ 72.300,00 

 
„Sanierung Linischen Brücke“ 2.400,00 

 
„Schutzwasserbauten“ 21.200,00 

Vorhabenssumme (Einnahme/Ausgabe) 95.900,00 
 

 
„Kommunale Verkehrsinfrastruktur – KVI“ 
 
Der Abgang dieses Vorhabens aus dem Jahr 2013 beträgt € 72.274,37 und wird laut 
genehmigten Investitions- und Finanzierungsplan im Jahr 2014 mit € 36.000,00 
bedeckt. 
 
„Sanierung Linischen Brücke“ 
 
Im Jahr 2013 wurde die „Linischen Brücke“ saniert. Der sich ergebende Überschuss 
2013 von € 2.413,34  wird für restliche Arbeiten am Brückengeländer verwendet. 
 
„Schutzwasserbauten “ 
 
Der Abgang dieses Vorhabens aus dem Jahr 2013 beträgt €  21.216,00, da die zugesagten 
Fördermittel lt. Zus.Schreiben 25.02.2013, LR Dr. Waldner, im Vorjahr nicht ausbezahlt 
wurden.  
 
 
Im der Sitzung des Gemeindevorstandes vom 03.04.2014 stellt Vzbgm. Wastian die 
Anfrage, ob die Summe von € 2.400,-- für die „Sanierung der Linischen Brücke“ 
Mehrkosten für die Gemeinde Gitschtal zum Projekt bedeuten. Dies auf Grund der 
Abtragung des Geländers durch die Fa. Hubmann GmbH, Weißbriach, und daraus 
notwendige Neuerrichtung durch die Fa. Ertl, Weißensee. 
 
Diese Frage wird durch die Finanzverwalterin Barbara Enzi im Auftrag des 
Vorsitzenden wie folgt erläutert: 
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Das Rechnungsergebnis 2013 schließt mit einem Soll-Überschuss von € 2.413,34 
ab. Der Überschuss wird im Jahr 2014 für Material und Wirtschaftshofleistungen für 
die Anbringung von zwei Geländerteilen im Anschluss an das bereits errichtete 
Geländer verwendet.  
 
Al Mauschitz ergänzt, dass die Fa. Georg Hubmann GmbH, Weißbriach die „Flügel“ 
des Geländers trotz mehrmaliger Aufforderungen durch den Auftragsgeber, Winkler 
Bau GmbH, Greifenburg und durch ihn selbst nicht fertiggestellt hat. Mitte Dezember 
2013 hat er daraufhin den Wirtschaftshofmitarbeiter Hubmann Gerhard den Auftrag 
erteilt die „Gefahrenstelle“ (nur das Gerüst am Geländer an den Brückenflügel-keine 
„Verkleidung“) zu beseitigen. Für die Gemeinde Gitschtal ergeben sich keine 
Mehrkosten für das genannte Projekt. 
 
Ohne weitere Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag die AO Vorhaben 2014 zu 
beschließen. Diesem Antrag wird mit 15:0 Stimmen (einstimmig) stattgegeben. 
 
 
zu TOP 8:  
 
AL Mauschitz erläutert, dass im Jahr 2005 die Gemeinden eine 
Rahmenvereinbarung mit dem Land Kärnten zum gegenseitigen Austausch von 
Geodaten abgeschlossen haben. Nunmehr ist eine Erweiterung dieser Vereinbarung 
erforderlich, die in der Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie begründet ist. Diese 
Richtlinie wurde durch das Kärntner Informations- und Statistikgesetz – K-ISG 
umgesetzt. Durch dieses Gesetz werden „öffentliche Geodatenstellen“ (das sind 
auch Gemeinden) verpflichtet, eine Reihe von Geodatensätzen im Internet zu 
veröffentlichen. Von den Gemeindedaten sind insbesondere die Daten des Digitalen 
Flächenwidmungsplanes betroffen. Das Land Kärnten (KAGIS) bietet den 
Gemeinden an, diese Publikationsverpflichtung für die Gemeinden wahrzunehmen, 
dafür ist es aber erforderlich, die im Jahr 2005 abgeschlossene Vereinbarung 
zwischen Land und Gemeinden zu ergänzen. 
 
Gemäß der beiliegenden Ergänzung 

·  stellt das Land Kärnten für die jeweiligen Gemeinde die erforderlichen 
Netzdienste bereit, 

·  übermittelt die jeweilige Gemeinde (sofern digital verfügbar) die 
Geodatensätze des Flächenwidmungsplanes in der geforderten Qualität, 

·  übernehmen weder Land noch die Gemeinden die Gewähr für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der so publizierten Geodatensätze ( das 
analoge Exemplar allein ist rechtsgültig), 

·  kommt es zu keiner Änderung der bisherigen Rechte und Pflichten sowie zu 
keiner Änderung der Zuständigkeit gegenüber der bisherigen Vereinbarung. 

 
 

Ergänzung zur 
Rahmenvereinbarung 

über den Austausch von digitalen geographischen Dat en 
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seit 2005 gibt es eine Rahmenvereinbarung zwischen dem Land Kärnten und den 
Kärntner Gemeinden, die den gegenseitigen Austausch von Geodaten zwischen 
diesen beiden Gebietskörperschaften zum Inhalt hat. 
 
Am 27. Mai 2010 hat der Kärntner Landtag in Umsetzung der EU-Richtlinie 
2007/2/EG vom 14. März 2007 („INSPIRE-Richtlinie“) die Einfügung eines neuen 4a. 
Abschnittes in das Kärntner Informations- und Statistikgesetz – K-ISG beschlossen. 
Die mit Landesgesetz LGBl. Nr. 64/2010 bewirkte Gesetzesänderung ist am 1. 
September 2010 in Kraft getreten.  Der 4a. Abschnitt des K-ISG verpflichtet die 
„öffentlichen Geodatenstellen“ eine Reihe von Geodatensätzen in Form von 
leistungsfähigen Internet-Diensten (Suchdienst, Darstellungsdienst, Downloaddienst, 
Transformationsdienst, ect.) bereitzustellen. Zu den öffentlichen Geodatenstellen 
gemäß § 19c lit. J Z 1 K-ISG zählen Organe des Landes, einer Gemeinde, eines 
Gemeindeverbandes, einschließlich diesen zur Verfügung stehende gesetzlich 
eingerichtete Beratungsorgane, die durch Gesetz oder innerstaatlich unmittelbar 
wirksamen internationalen Rechtsakt zugewiesene Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung wahrnehmen. Gemäß dem INSPIRE-Fahrplan müssen die Such- und 
Darstellungsdienste bereits im November 2011 operativ sein (vgl. hierzu auch die 
Übergangsbestimmungen des § 26c K-ISG). Im Bereich der Kärntner Gemeinden 
sind vorerst die digitalen Flächenwidmungspläne betroffen. 
Gemäß § 19b Abs. 7 K-ISG dürfen sich öffentliche Geodatenstellen zur Erfüllung der 
ihnen nach dem 4a. Abschnitt des K-ISG obliegenden Aufgaben mittels 
rechtsgeschäftlicher Vereinbarung auch anderer öffentlicher Geodatenstellen oder 
sonstige Dritte als Dienstleister bedienen. Eine Änderung der den öffentlichen 
Geodatenstellen aus dem K-ISG oder dem Geodateninfrastrukturgesetz (des 
Bundes) erwachsenden Rechte und Pflichten oder ein Wechsel der Zuständigkeiten 
ist hiermit nicht verbunden. Die Rahmenvereinbarung zwischen dem Land Kärnten 
und den Kärntner Gemeinden wird aufgrund der aus der INSPIRE-Richtlinie 
erwachsenden Verpflichtungen entsprechend § 19b abs. 7K-ISG wie folgt erweitert: 
 

1. Das Land Kärnten stellt für die jeweilige Gemeinde die auf Grund des K-ISG 
geforderten Netzdienste zeitgerecht bereit und erfüllt die damit verbundenen 
Verpflichtungen hinsichtlich Monitoring und Reporting 

2. Die jeweilige Gemeinde stellt dem Land Kärnten, sofern digital verfügbar, die 
Geodatensätze des Digitalen Flächenwidmungsplanes in der geforderten 
Qualität (Datenschnittstelle der Abteilung 3 – Landesentwicklung und 
Gemeinden) zur Verfügung. Für jene Gemeinde, in denen ein Digitaler 
Flächenwidmungsplan vorliegt und dieser dem Land übermittelt wird, 
übernimmt das Land Kärnten die Verpflichtung der Publikation der, von der 
INSPIRE Richtlinie geforderten Netzdienste. Bei Nichteinhaltung der 
Lieferverpflichtung nach dieser Vereinbarung können die Netzdienste nicht 
gesetzeskonform betrieben werden. 

3. Das Land Kärnten und die Gemeinden übernehmen keine Gewähr hinsichtlich 
der Vollständigkeit und Richtigkeit der im Rahmen von INSPIRE publizierten 
Geodatensätze. In den Metadaten zu Flächenwidmung wird dezidiert auf das 
rechtsgültige, analoge Exemplar des Flächenwidmungsplanes bei der 
jeweiligen Gemeinde hingewiesen. 

4. Die Netzdienste gemäß § K-ISG und somit auch die Grunde liegenden 
Geodatensätze der Gemeinde können von jedermann kostenlos genutzt 
werden. Im Übrigen bleiben die Bestimmungen des 4a Abschnittes des K-ISG 
unberührt. 
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5. Eine Änderung der den öffentlichen Geodatenstellen aus dem K-ISG Abschnitt 
4a oder dem Geodateninfrastrukturgesetz, BGBl. I Nr. 14/2010, 
erwachsenden Rechte und Pflichten oder ein Wechsel der Zuständigkeit ist 
hiermit nicht verbunden. 

 
 
Was ist die EU-Richtlinie 2007/2/EG? 

Die Richtlinie 2007/2/EG ist seit 15. Mai 2007 in Kraft und wird in mehreren Phasen 
umgesetzt. Die vollständige Umsetzung soll bis zum Jahr 2019 erfolgen. 

Die INSPIRE-Richtlinie zielt darauf ab, eine Geodateninfrastruktur innerhalb 
der Europäischen Union (EU) zu schaffen. Diese soll den Austausch raumrelevanter 
Informationen zwischen Organisationen des öffentlichen Sektors und den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Geodaten in ganz Europa erleichtern. 

Eine Europäische Geodateninfrastruktur unterstützt politische Entscheidungsfindungen über 
Grenzen hinweg. Daher sind die räumlichen Informationen im Sinne dieser Richtlinie sehr 
umfangreich und umfassen eine Vielzahl thematischer und technischer Themen. 
  

INSPIRE basiert auf einer Reihe von gemeinsamen Grundsätzen: 

·  Daten sollten nur einmal erhoben und dort gehalten werden, wo sie am effektivsten 
nachgeführt werden können. 

·  Es sollte möglich sein, räumliche Informationen aus verschiedenen Quellen in ganz 
Europa nahtlos zu kombinieren und sie mit anderen Benutzern und Anwendungen zu 
teilen. 

·  Die gesammelten Informationen sollten sowohl detailliert wie auch generalisiert zur 
Verfügung stehen. 

·  Geografische Informationen, welche auf allen Regierungsebenen benötigt werden, 
sollten leicht zugänglich und transparent sein. 

·  Welche geographischen Informationen verfügbar sind, wie diese verwendet und unter 
welchen Bedingungen sie erworben und genutzt werden können, sollte einfach 
herauszufinden sein. 

 
 
In Zusammenfassung bzw. in Kürze das Kärntner Infor mations- und 
Statistikgesetz – K-ISG (in anfänglichen gesetzlich en Bestimmungen): 
 
  

§ 1 
  

Auskunftspflicht  
  

(1) Die Organe des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und die Organe 
der durch Landesgesetze geregelten Selbstverwaltung haben über Angelegenheiten ihres 
Wirkungsbereiches Auskünfte zu erteilen, soweit dem eine gesetzliche 
Verschwiegenheitspflicht nicht entgegensteht. 
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(2) Unter Auskünften sind Wissenserklärungen über Angelegenheiten zu verstehen, die 
dem zur Auskunft verpflichteten Organ zum Zeitpunkt der Einbringung des 
Auskunftsbegehrens aufgrund seiner amtlichen Tätigkeit bekannt sind und nicht erst zum 
Zweck der Erfüllung der Auskunftspflicht beschafft oder erarbeitet werden müssen. 
  

(3) Auskunft ist nur in einem solchen Umfang zu erteilen, der die Besorgung der übrigen 
Aufgaben der Organe nicht wesentlich beeinträchtigt. Auskunft ist nicht zu erteilen, wenn sie 
offenkundig mutwillig verlangt wird, wenn die Auskunftserteilung umfangreiche 
Ausarbeitungen erfordern würde oder wenn die gewünschten Informationen dem 
Auskunftswerber auf andere Weise unmittelbar zugänglich sind. 
  

(4) Organe beruflicher Vertretungen sind nur gegenüber den Mitgliedern und sonstigen 
Zugehörigen zur Auskunft verpflichtet, und dies nur insoweit, als dadurch die 
ordnungsgemäße Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nicht verhindert wird. 

 
§ 2 
  

Recht auf Auskunft  
  

(1) Jedermann hat das Recht, Auskünfte mündlich, telefonisch oder schriftlich zu 
verlangen. Schriftliche Auskunftsbegehren können nach Maßgabe der vorhandenen 
technischen Möglichkeiten auch telegrafisch, fernschriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen 
Weise eingebracht werden. 
  

(2) Dem Auskunftswerber kann aufgetragen werden, innerhalb einer angemessenen, 
mindestens zweiwöchigen Frist 

a) ein mündliches oder telefonisches Auskunftsbegehren schriftlich auszuführen oder 

b) ein unklares schriftliches Auskunftsbegehren zu verbessern. Wird einem solchen Auftrag 
nicht fristgerecht entsprochen, so gilt das Auskunftsbegehren als nicht eingebracht. 

 
 
§ 3 bis § 28 sind unter dem Link 
 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrK&Gesetzesnummer=20
000188 
 
nachzulesen. 
 
Der Vorsitzende stellt den Antrag die Änderung der seit 2005 geltenden 
rechtsgeschäftlichen Beziehungen zu beschließen. um die durch die INSPIRE-
Richtlinie und das K-ISG bestehenden Verpflichtungen erfüllen zu können. Diesem 
Antrag wird mit 15:0 Stimmen (einstimmig) stattgegeben. 
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zu TOP 9:  
 
Der AL erläutert, dass folgendes Ansuchen am 18.03.2014 am Gemeindeamt 
eingelangt ist: 
 
Toprieser Michaela 
9622 Weißbriach 75 
 
An das Gemeindeamt in Weißbriach 
z.H. Bgm. Sattlegger 
 
 
Betreff: Beschulung der Schülerin Selina Toprieser, geb. 02.02.2007 an der VS Hermagor 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Sattlegger! 
 
Ich ersuche um die Zustimmung der Beschulung meiner Tochter Selina Toprieser ab dem 
Schuljahr 2014/15 in der VS Hermagor 
 
Grund: 
 

 An der VS Hermagor sind für meine Tochter die optimaleren Rahmenbedingungen 
gegeben, weil ich nachmittags an der NMS Hermagor beschäftigt bin und die 
Möglichkeit besteht, meine Tochter Selina nach Dienstschluss mit nach Hause zu 
nehmen. 

 Mittagessen mit Nachmittagsbetreuung an der VS Hermagor angeboten werden 
 Therapeutische Angebote vor Ort im Haus angeboten werden 

 
In Erwartung einer positiven Erledigung meines Ansuchens verbleibe ich  
Mit freundlichem Gruß 
Toprieser Michaela 
 
Weißbriach, 06.03.2014 
 
 
Anmerkung: Die gesetzlichen Bestimmungen besagen, dass bei den Volksschulen 
die Regel gilt, dass jede Gemeinde gleichzeitig ein Schulsprengel ist. Das heißt, 
jedes Volksschulkind muss eine Volksschule in seiner Heimatgemeinde besuchen. 
Das Gesetz erlaubt aber auch Ausnahmen – wenn zum Beispiel beide Eltern ihren 
Arbeitsplatz in einer anderen Gemeinde haben, ist es möglich, dass das Kind dort die 
Schule besucht. 
 
Voraussetzung für die Aufnahme in einer sprengelfremden Schule ist, dass an dieser 
Schule genügend Platz vorhanden ist. Wenn sich dadurch zum Beispiel eine 
zusätzliche Klasse ergeben würde, müsste die Gemeinden das per Gesetz ablehnen. 
Die Heimatgemeinde muss die Schulerhaltungskosten übernehmen, die im Sprengel 
entstehen, der das Kind übernimmt. Weigert sich die Gemeinde, ist es den Eltern 
nicht erlaubt, die Beiträge zu entrichten weil in Österreich die Schulgeldfreiheit 
besteht und man für den Schulbesuch an öffentlichen Schulen keinen Kostenbeitrag 
zu zahlen hat. 
 
Die Schulerhaltungskosten belaufen sich auf ca. 1600,-- im Jahr. 
AL Mauschitz teilt ebenfalls mit, dass gem. Telefonat mit dem Vater des Kindes vom 
08.04.2014, dieser bzw. die Mutter des Kindes Ihre Tochter Selina selbst zur Schule 
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bringen werden und diese auch von der Schule abholen werden, somit entstehen 
keine zusätzlichen Fahrtkosten für die Gemeinde. 
 
Bgm. Sattlegger stellt den Antrag den Schulerhaltungsbeitrag für Toprieser Selina zu 
übernehmen, und dem Antrag der Mutter stattzugeben. Diesem Antrag wird mit 15:0 
Stimmen (einstimmig) stattgegeben. 
 
 
zu TOP 10:  
 
Der Vorsitzende erläutert, dass auf Grund von Beschlüssen im Gemeindeverband 
Karnische Region es ab dem Jahr 2014 eine einheitliche gemeindeübergreifende 
Unterstützung für StudentInnen des Bezirkes Hermagor geben soll. 
Demnach besteht nun für alle Studierenden an einer Fachhochschule oder 
Universität bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres und mit Hauptwohnsitz in der 
Gemeinde Gitschtal (bzw. den Bezirksgemeinden) die Möglichkeit, um eine 
finanzielle Unterstützungsleistung von € 50,00 pro Semester anzusuchen. 
Voraussetzung ist neben dem Alter lediglich eine gültige Inskriptionsbestätigung. Der 
Betrag wird, nach Überprüfung der Voraussetzungen von der Gemeinde zur 
Anweisung gebracht 
 
Entgegen dem Gemeinderatsbeschluss der Gemeinde Gitschtal vom 22.06.2012 ist 
der Nachweis einer Semesterkarte nicht mehr notwendig.  
 
 
Folgender Beschlussvorschlag wurde in der Verbandsversammlung des 
Gemeindeverbandes Karnische Region am 09.10.2013 empfohlen (in Anlehnung an 
den Gemeinderatsbeschluss der Stadtgemeinde Hermagor): 
 
Studenten bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, die eine Fachhochschule oder 
öffentliche Universität besuchen und ihren Hauptwohnsitz weiterhin in der Gemeinde 
Gitschtal belassen oder sich wieder in der Gemeinde Gitschtal für mindestens ein 
Jahr mit Hauptwohnsitz anmelden (Stichtag 01. Oktober), werden von der Gemeinde 
Gitschtal für das Studienjahr 2013/2014 gegen Vorlage einer Inskriptionsbestätigung 
mit einem Betrag von € 100,-- gefördert. Der Betrag wird nach Überprüfung der 
Voraussetzungen im Jahr 2014 zur Anweisung gebracht. 
 
 
Um nicht jedes Jahr einen diesbezüglichen Gemeinderatsbeschluss fassen zu 
müssen, schlägt der AL vor, den Gemeinderatsbeschluss auf Folgejahre 
auszudehnen, und allenfalls, bei Ereignisfällen (fehlende Finanzierung u.ä) welcher 
Art auch immer mit Gemeinderatsbeschluss zu beenden. 
 
 
 
Vzbgm. Wastian unterstützt diese Maßnahme, ersucht aber diese jährlich 
beschließen zu lassen. 
 
In Anlehnung an den Beschluss der Stadtgemeinde Hermagor stellt der Vorsitzende 
den Antrag den Beschluss des Gemeinderates vom 22.06.2012 aufzuheben, und 
dem Beschlussvorschlag der Stadtgemeinde Hermagor zu übernehmen und in 
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weiterer Folge zu beschließen. Ein diesbezüglicher Gemeinderatsbeschluss soll, 
gem. dem Ersuchen des Vzbgm. Wastian jedes zukünftige Jahr „neu“ beschlossen 
werden. Diesem Antrag wird mit 15:0 Stimmen (einstimmig) stattgegeben. 
 
 
zu TOP 11:  
 
Mit Schreiben vom 10.02.2014 hat der Vorsitzende, Bgm. Franz Guggenberger 
folgendes Schreiben eingebracht: 
 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin! 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
In der letzten Sitzung der Verbandsversammlung vom 04.03.2014 wurden zu Punkt 3 
„Karnische Region Golfanlagen Errichtungs- und Betriebs GmbH – Nachschussbedarf bei 
der stillen Beteiligung“, ergänzende Unterlagen gefordert. 
 
In der Anlage übersenden wir Ihnen die vom Steuerbüro Confida Hermagor durch Hr. Mag. 
Heinz Wernitznig bereitgestellten Unterlagen: 
 
1.) Darstellung der offenen Verbindlichkeiten 
2.) Vorgesehene Mittelaufbringung durch die Gesellschaft 
3.) Gesellschafterliste 
4.) Auszüge aus der Bilanz 2013 der Karnischen Region Golfanlagen GmbH 
5.) Ausstellung über die Finanzplanung für die nächsten 5 Jahre 
 
Wie in der Sitzung vom 04.03.2014 besprochen, sollten diese Unterlagen ausreichen, um 
gemeindeintern die Diskussion und Meinungsbildung durchführen zu können. 
Danach sollte kurzfristig nochmals im Kollegium der Verbandsversammlung eine einheitliche 
Vorgangsweise festgelegt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Vorsitzende: 
Bgm. Franz Guggenberger eh. 
 
 
Mit Schreiben vom 20.03.2014 hat der Vorsitzende, Bgm. Franz Guggenberger folgendes 
Schreiben eingebracht: 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin! 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
In Ergänzung zu unseren Informationen vom 7.3.2014 und unter Hinweis auf die 
Pressemeldung vom 17.3.2014 „Gailtalgolf: Insolvenz abgewiesen“ ersucht Herr Mag. 
Wernitznig folgende Mitteilung weiter zu geben: 
 
Der drohende Konkurs der GmbH konnte durch Vorlage einer Bankgarantie durch den neuen 
Betreiber, Golfclub 35, abgewendet werden. Das heißt, die Betriebsaufnahme konnte vorerst 
gesichert werden. 
Laut Information von Herrn Mag. Wernitznig ändert dieser Umstand jedoch nichts am 
Finanzbedarf der Golfgesellschaft von € 250.000,--. 
Herr Mag. Wernitznig ersucht daher, die Gemeinden und alle an der Golfanlage Beteiligten, 
wie vorbesprochen die 10%-ige Kapitalerhöhung an der Beteiligung zu beschließen. 
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Mit freundlichen Grüßen 
Der Vorsitzende: 
Bgm. Franz Guggenberger e.h. 
 
 
Die im Schreiben erwähnten Unterlagen sind als Anlage  2 als Bestandteil dieser 
Niederschrift 
 
Vzbgm. Wastian berichtet, dass er in Vertretung des Bürgermeisters bei einem 
Gespräch in dieser Angelegenheit teilgenommen hat. Anlässlich dieses Gesprächs 
hat Herr Wernitznig, TPA Hermagor die Situation der KS Golfanlagen Errichtungs- 
und Betriebs GmbH erläutert und vorgebracht, wie die fehlenden Finanzmittel (10 % 
von jeden stillen Gesellschafter) seiner Meinung nach aufzubringen sind. Vzbgm. 
Wastian bringt zur Kenntnis, dass u.a. die Raika Kötschach, die Gemeinden Dellach 
und Lesachtal eine weitere Beteiligung abgelehnt haben. Wie im Gemeindevorstand 
besprochen, soll es seiner Meinung nach auch seitens der Gemeinde Gitschtal keine 
Zustimmung dafür geben. 
 
Der Gemeinderat als Kollegium stimmt den Ausführungen des Vzbgm. Wastian zu, 
und beauftragt somit den Vorsitzenden, Bgm. Sattlegger bzw. dessen Stellvertreter in 
Einstimmigkeit in der kommenden Sitzung des zuständigen Gremiums auf Grund der 
Entscheidung des Gemeinderates den erwünschten „Nachschussbedarf“ 
abzulehnen.  
 
 
zu TOP 12:  
 
AL Mauschitz teilt mit, dass mit Schreiben vom 10.02.2014 (Eingang am 
Gemeindeamt 18.02.2014) LH Dr. Kaiser um Nominierung von „Europa-
GemeinderätInnen“ aufgerufen hat: 
 
 
Land Kärnten | Dr. Peter Kaiser 
 
Klagenfurt, 10. Februar 2014 
 
Europa-GemeinderätInnen – Europa fängt in der Gemei nde an  
(Zl: Ref-PK-EU-14/38-2013) 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
In meiner Funktion als Referent für europäische Angelegenheiten ist es mir ein großes 
Anliegen, unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Idee eines gemeinsamen Europas, die 
Institutionen und Aufgaben der Europäischen Union und den Mehrwert, den sie für jeden 
Einzelnen stiftet, näher zu bringen sowie die Sensibilität für europäische Themen zu 
steigern. 
 
Daher möchte ich auf die Aktion „Europa fängt in der Gemeinde an“ aufmerksam machen, 
die wahrscheinlich bereits bekannt ist, ich dennoch jeder Gemeinde wärmstens ans Herz 
legen kann, denn die Entwicklung eines nachhaltigen Europabewusstseins kann nur durch 
ausreichende Information der Bürgerinnen und Bürger erreicht werden. 
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Alle Gemeinden sind daher aufgerufen, Europa-Gemeinderäteinnen und Europa-
Gemeinderäte zu nominieren, deren zentrale Aufgabe darin liegt, als Kontaktperson und 
„Drehscheibe“ für europäische Themen in den Gemeinden zu fungieren. 
 
Als Serviceangebot, um dem nachkommen zu können, stellen das Bundesministerium für 
europäische und internationale Angelegenheiten und die Vertretung der Europäischen 
Kommission in Österreich als Initiatoren dieser Aktion spezifische Hilfestellungen wie eine 
EU-Helpline im Außenministerium, E-Mail-Newsletter, Bildungs- und Informationsreisen zu 
den EU-Institutionen in Brüssel, Aus- und Weiterbildungen und jährliche Netzwerktreffen zu 
Verfügung. 
 
Diesem Schreiben beigelegt übermittle ich daher auch das entsprechende Anmeldeformular 
und würde mich freuen, wenn durch die Teilnahme zahlreicher Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter ein weiterer Beitrag geleistet wird, damit in Kärnten auf allen Ebenen der 
europäische Gedanke täglich erlebt und auch gelebt werden kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen! 
 
Dr. Peter Kaiser 
Landeshauptmann 
 
Vzbgm. Wastian sieht die Einrichtung eines Europa-Gemeinderates als gut, und 
schlägt vor, dass jede politische Fraktion je eine Person namhaft macht. 
 
GV Lackner meint, dass es ihm persönlich lieber ist, wenn sich aus dem Kreis des 
Gemeinderates ein oder mehrere Mitglieder freiwillig melden. 
 
Nach kurzer weiterer Diskussion wird vom Gemeinderat als Kollegium in 
Einstimmigkeit Vzbgm. Wastian als Vertreter der Gemeinde Gitschtal zum Europa-
Gemeinderat nominiert. 
 
 
zu TOP 13:  
 
Der Vorsitzende berichtet, dass es seitens der Gemeinde Gitschtal und der 
Stadtgemeinde Hermagor schon seit einiger Zeit Bemühungen einen überregionalen 
Radweg von Weißbriach nach Hermagor zu errichten gibt. Es betrifft hier im 
speziellen den Teilabschnitt von Jadersdorf nach Hermagor. Nachdem eine 
Besprechung und eine folgende Begehung zu diesem Teilabschnitt mit negativen 
Ergebnis geendet haben (Teilnehmer waren Vertreter der Stadtgemeinde Hermagor, 
Vertreter der Gemeinde Gitschtal und Landesbeamte), ist die Idee eines parallel zur 
Bundesstraße verlaufenden Radweges entstanden. Diesbezüglich wurden 
Gespräche geführt. Der Teilabschnitt von Jadersdorf nach Hermagor kann lt. 
Expertenaussagen nicht als Familienradwanderweg deklariert werden, da es sich um 
eine Mountainbikestrecke handelt. Es kann nur ein überregionaler Familienradweg 
seitens des Landes gefördert werden, und dieser kann nur entlang der Bundesstraße 
führen. 
 
Seitens der Stadtgemeinde Hermagor ist vom zuständigen Bediensteten, Herrn 
Zerza Walter folgender Aktenvermerk übermittelt worden: 
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Aktenvermerk 
vom 05.12.2013 
 
 
Teilnehmer (o.T.):   Gerhard Köfer, Landesrat 
   Siegfried Ronacher, Bürgermeister der Stadtgemeinde Hermagor 
   Walter Zerza, Stadtgemeinde Hermagor 
   Helmut Wilscher, Stadtgemeinde Hermagor 
   Volker Bidmon, Abteilung 9 
   Andreas Auer, Büro Landesrat Köfer 
 
Ort: Büro Landesrat G. Köfer 
___________________________________________________________________ 
 
Der Bürgermeister der Stadtgemeinde Hermagor bedankt sich für den Termin bei 
Landesrat Köfer. 
 
Darin wurden folgende Projekte besprochen: 
 
…… 
3.) Überregionaler Radweg R3B: 
 
Herr Zerza zeigt Landesrat Köfer einen Plan, wo der in der Region schon länger 
diskutierte überregionale Radweg im Gemeindegebiet verlaufen könnte. Es gilt dafür 
noch keine Detailplanung und auch erst eine vage Kostenschätzung in Höhe von                
€ 450.000,-- für den ca. 2 km langen Radweg. Landesrat Köfer unterstützt 
grundsätzlich den Wunsch der Stadtgemeinde und erachtet den Radweg als sinnvoll. 
Daher ist für Ihn ein möglicher Baubeginn ab dem Jahr 2015 denkbar. Die 2/3-
Finanzierung könnte in 2 Jahresschritten erfolgen. Herr Zerza hat jetzt die 
dementsprechenden Gespräche mit der angrenzenden Gemeinde wegen der 
notwenigen 1/3-Finanzierung und auch mit den beteiligten Grundeigentümern zu 
führen. 
 
 
Die Stadtgemeinde Hermagor, Herr Zerza möchte bzw. würde mit der Detailplanung 
beginnen, sofern eine schriftliche Zusage (Grundsatzbeschluss) zur 
Finanzierungsbeteiligung zu diesem Projekt seitens der Gemeinde Gitschtal besteht.  
 
Dies würde bedeuten, dass für die  Gemeinde Gitschtal Kosten im Jahr 2015 und 
2016 von Gesamt ca. € 75.000,-- entstehen würden. 
 
 
 
Kostenaufteilung: 
 
Gemeinde Gitschtal ca. 75.000,-- 
Stadtgemeinde Hermagor ca. 75.000,-- 
Land Kärnten ca. 300.000,-- 
 
 
Zur Information teilt AL Mauschitz mit: 
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Der Radweg soll bzw. könnte dann von Weißbriach nach Jadersdorf geführt werden. 
Von Jadersdorf bis Grünburg würde dieser parallel zur Bundesstraße verlaufen. Ab 
Grünburg bis zur Brücke Möschach auf dem Weg der Fa. Hasslacher. Ab der Brücke 
in Möschach würde der Radweg über die Bundestraße nach Hermagor führen. 
 
Bgm. Sattlegger erklärt, dass die Gemeinde Gitschtal einen Grundsatzbeschluss 
fassen soll, damit die Stadtgemeinde Hermagor das Projekt entwickeln bzw. planen 
kann. 
 
GR-Ersatz Eder bringt vor, dass die Gemeinde Gitschtal ihren Beitrag zur 
Verbindung des Radweges Jadersdorf-Hermagor bereits geleistet hat. Die 
Stadtgemeinde Hermagor ist gefordert, zumal sich auch die Eigentumsverhältnisse 
im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde geändert haben. Er bringt 
unmissverständlich zum Ausdruck, dass er gegen den Ausbau des Radweges 
entlang der Bundesstraße ist. 
 
Ohne weitere Diskussion stellt GR Altersberger den Antrag zur 
Grundsatzbeschlussfassung zur Projektplanung mit anteilsmäßiger Finanzierung 
(Planungskosten) überregionaler Radweg von Weißbriach nach Hermagor. Diesem 
Antrag wird mit 14:1 Stimmen (Gegenstimme GR-Ersatz Eder) stattgegeben. 
 
 
zu TOP 14:  
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass die Feuerwehr Weißbriach mit Schreiben vom 
12.12.2013 folgenden Antrag zur Bewilligung eingebracht hat. 
 
 

Freiwillige Feuerwehr 
Weißbriach 

 
 
An den  
Gemeinderat der Gemeinde Gitschtal 
z.Hd. Bgm. Günther Sattlegger 
 

Weißbriach, am 12.12.2013 
 
 
Feuerwehrjugendgruppe 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Weißbriach ersucht gem. §8a Abs. 4 Kärntner Feuerwehrgesetz – K-FWG, 
LGBl. Nr. 48/1990, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 60/2002 um Bewilligung einer 
Feuerwehrjugendgruppe. 
 
 
Als Jugendbetreuer sind folgende Kameraden vorgesehen: 
 
Dgr.: OLM Vor- und Zuname: Andreas Mattersberger 
geb. am: 09.07.1971 Adresse: 9622 Weißbriach 184 
 
Dgr.: LM Vor- und Zuname: Christian Steinacher 
geb. am: 14.02.1984 Adresse: 9622 Weißbriach 163 
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Anzahl der Feuerwehrjugendmitglieder: 10 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
________________                    ___________________ 
     Kommandant            Jugendbeauftragter 
Jugendmitglieder: 
 
Mattersberger Stefan Weißbriach 184 
Hubmann Martin Weißbriach 150 
Hubmann Florian Weißbriach 94 
Huber Leon Weißbriach 92 
Wastian Alexander Weißbriach 148 
Memmer Alexander Weißbriach 207 
Sattlegger Daniel Weißbriach 20 
Rauter Florian Weißbriach 28 
Rauter Raphael Weißbriach 28 
Meiswinkel Florian Weißbriach 261 
 
 
Zur Information – Kärntner Feuerwehrgesetz § 8 a 

 

Feuerwehrjugendgruppen  
  

(1) Eine Freiwillige Feuerwehr darf eine Feuerwehrjugendgruppe führen, wenn dies für 
die Sicherung des Nachwuchses in dieser Freiwilligen Feuerwehr erforderlich ist. 
  

(2) Die Feuerwehrjugendgruppe hat die ausschließliche Aufgabe, ihre Mitglieder 
frühzeitig mit den Aufgaben der Feuerwehr bekannt zu machen und altersgerecht 
auszubilden. Die Feuerwehrjugendgruppe ist von mindestens zwei aktiven Mitgliedern der 
Freiwilligen Feuerwehr nach Abs 4 lit c gemeinsam zu leiten. 
  

(3) In die Feuerwehrjugendgruppe dürfen Jugendliche vom vollendeten 10. bis zum 
vollendeten 15. Lebensjahr aufgenommen werden, wenn sie hiefür körperlich und geistig 
geeignet sind. § 8 Abs 3a bis Abs 3c gelten in gleicher Weise. 
  

(4) Die Führung einer Feuerwehrjugendgruppe durch eine Freiwillige Feuerwehr bedarf 
der Bewilligung des Gemeinderates. Die Bewilligung ist auf Grund eines vom 
Ortsfeuerwehrkommandanten im Einvernehmen mit dem Ortsfeuerwehrausschuss gestellten 
Antrages zu erteilen, wenn 

a) die Voraussetzungen des Abs 1 vorliegen; 

b) die Feuerwehrjugendgruppe eine entsprechende Zahl von Mitgliedern, mindestens 
jedoch sieben, aufweisen wird; 

c) 
die Freiwillige Feuerwehr über die entsprechenden Führungskräfte (Abs 2 zweiter Satz) 
verfügt, die zur Führung einer Feuerwehrjugendgruppe und zur Ausbildung ihrer 
Mitglieder geeignet sind; 

d) die Freiwillige Feuerwehr für die Führung einer Jugendgruppe entsprechend eingerichtet 
und ausgestattet ist. 
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(5) Der Gemeinderat hat vor seiner Entscheidung den  
Landesfeuerwehrkommandanten zu hören. Der Landesfeu erwehrkommandant hat 
seine Stellungnahme auch dem zuständigen Bezirksfeu erwehrkommandanten zu 
übermitteln. 
  

(6) Der Gemeinderat hat die Bewilligung zur Führung einer Jugendgruppe durch eine 
Freiwillige Feuerwehr zu widerrufen, wenn die Zahl ihrer Mitglieder während mehr als sechs 
Monaten nur mehr vier beträgt oder wenn die Voraussetzungen nach Abs 4 lit a oder lit c 
wegfallen. 

 

 

Zur Information – Kärntner Feuerwehrgesetz § 8, Abs . 1 bis 3, Abs. 3 a bis 3 d 
und Abs. 4 
 

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 

(1) Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr üben ihre Tätigkeit freiwillig und 
ehrenamtlich aus. 

(2) Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind aktive Mitglieder, nicht aktive Mitglieder, 
Mitglieder der Reserve, Mitglieder auf Probe und Mitglieder in Feuerwehrjugendgruppen. 

(3) Die erstmalige Mitgliedschaft und eine auf eine Mitgliedschaft in einer 
Feuerwehrjugendgruppe folgende Mitgliedschaft beginnen mit der Aufnahme auf Probe. In 
diesen Fällen darf die Aufnahme nur erfolgen, wenn der Bewerber die körperliche und 
geistige Eignung für den Feuerwehrdienst besitzt, zusätzlich - soweit Abs. 3d nicht anderes 
bestimmt - die Voraussetzungen der Abs. 3a und 3b erfüllt und wenn der Bewerber das 15. 
Lebensjahr vollendet und das 60. Lebensjahr noch nicht überschritten hat. Das Mitglied auf 
Probe wird nach Ablauf eines Jahres zum aktiven Mitglied der Feuerwehr, wenn es die in der 
Verordnung nach § 24 für Probemitglieder vorgesehene Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen hat. War ein Bewerber um eine Mitgliedschaft in einer Freiwilligen Feuerwehr 
bereits aktives Mitglied in einer Freiwilligen Feuerwehr, so sind im Falle einer Aufnahme die 
erfolgte Ausbildung und Vordienstzeiten anzurechnen; in diesen Fällen beginnt die 
Mitgliedschaft in einer Freiwilligen Feuerwehr mit der Aufnahme als aktives Mitglied. 
Mitglieder der Reserve sind nicht aktive Mitglieder, die bereit und in der Lage sind, im 
Bedarfsfall leichtere Arbeiten im Rahmen des Feuerwehrdienstes zu erbringen. 

(3a) Die Aufnahme in eine Freiwillige Feuerwehr darf über die Voraussetzungen des 
Abs. 3 hinaus nur erfolgen, wenn der Bewerber 

a) in der Gemeinde seinen Hauptwohnsitz hat, soweit Abs. 3d nicht anderes bestimmt, und 
sich in Österreich rechtmäßig aufhält; 

b) ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache besitzt, 

c) 

nicht durch ein ordentliches Gericht wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener 
strafbarer Handlungen zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt 
worden ist; dieser Ausschluss endet nach fünf Jahren; die Frist beginnt, sobald die Strafe 
vollstreckt ist, und mit Freiheitsentziehung verbundene vorbeugende Maßnahmen 
vollzogen oder weggefallen sind; ist die Strafe nur durch Anrechnung einer Vorhaft 
verbüßt worden, so beginnt die Frist mit Rechtskraft des Urteils, 
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d) im Falle seiner Minderjährigkeit die ausdrückliche Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters zur Aufnahme vorlegt. 

(3b) Ist nach anderen gesetzlichen Bestimmungen der Eintritt von Rechtsfolgen im Falle 
einer Verurteilung im Sinne des Abs. 3a lit. c ausgeschlossen, sind die Rechtsfolgen 
erloschen oder sind dem Verurteilten alle Rechtsfolgen nachgesehen worden, so ist er auch 
von der Aufnahme als Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr nicht ausgeschlossen. Der 
Ausschluss von der Aufnahme als Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr tritt ferner nicht ein, 
wenn ein ordentliches Gericht die Strafe bedingt nachgesehen hat. Ist die bedingte 
Nachsicht widerrufen, so tritt mit dem Tag der Rechtskraft dieses Beschlusses der 
Ausschluss von der Aufnahme als Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr ein. 

(3c) Der Bewerber um die Aufnahme als Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr hat den 
Nachweis nach Abs. 3a lit. c bezogen auf Österreich und – wenn der Bewerber seinen 
Hauptwohnsitz während der Frist von fünf Jahren nicht in Österreich gehabt hat – auch 
bezogen auf jene Staaten zu erbringen, in denen er während dieser fünf Jahre seinen 
Hauptwohnsitz gehabt hat. 

(3d) Gehören einer Freiwilligen Feuerwehr 20 Mitglieder an, die ihren Hauptwohnsitz in 
der Gemeinde haben, ist bei weiteren Bewerbern Aufnahmevoraussetzung entweder der 
Wohnsitz in der Gemeinde oder ein Wohnsitz, der nicht mehr als zehn Straßenkilometer von 
der Gemeindegrenze entfernt ist. 

(4) Feuerwehrdienst dürfen nur aktive Mitglieder versehen, die hiezu körperlich und 
geistig geeignet sind. Die aktive Mitgliedschaft in einer Feuerwehr endet jedenfalls mit Ablauf 
des Jahres, in dem das Mitglied das 65. Lebensjahr vollendet. Jugendliche unter 16 Jahren 
dürfen zu Einsätzen nicht herangezogen werden. Mitglieder auf Probe dürfen zu Einsätzen 
herangezogen werden, wenn und soweit sie hiezu bereits ausgebildet worden sind. 
Mitglieder der Reserve dürfen im Bedarfsfall für leichtere Arbeiten im Rahmen des 
Feuerwehrdienstes herangezogen werden. 

 
AL Mauschitz teilt mit, dass er  gem. gesetzlichen Bestimmungen den 
Landesfeuerwehrkommandanten mit Schreiben vom 18.03.2014 um Abgabe einer 
diesbezüglichen Stellungnahme ersucht hat. Diese Stellungnahme ist am 04.04.2014 
am Gemeindeamt eingelangt, und zwar mit folgenden Wortlaut: 
 
Kärntner Landesfeuerwehrverband 
Landesfeuerwehrkommando   Zahl: 169/GO/SE/2014 
       27.03.2014 
 
Bildung einer Feuerwehrjugendgruppe 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
Mit Schreiben vom 18.03.2014 haben Sie uns um eine Stellungnahme zur Führung 
einer Feuerwehrjugendgruppe in der Freiwilligen Feuerwehr Weißbriach ersucht. 
Das K-FWG sieht im § 8a Abs. 2 vor, dass die Freiwillige Feuerwehr über 
mindestens zwei entsprechend ausgebildete Führungskräfte (Besuch des 
Jugendbetreuerseminars an der Landesfeuerwehrschule) für die Ausbildung der 
Feuerwehrjugendgruppe verfügen muss. Bei der Feuerwehr Weißbriach ist dies 
derzeit noch nicht der Fall, weshalb wir darauf hinweisen, dass das nächstmögliche 
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Feuerwehrjugendbetreuerseminar an der Landesfeuerwehrschule von den beiden 
Jugendbetreuern zu besuchen ist. 
 
Der Kärntner Landesfeuerwehrverband begrüßt diese Initiative und darf der 
Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr Weißbriach viel Freude an der Arbeit mit 
der Feuerwehrjugend wünschen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Landesfeuerwehrkommandant: 
Josef Meschik, LBD 
 
 
Auf Grund der Stellungnahme wird festgestellt, dass Herr Mattersberger und Herr 
Steinacher derzeit noch nicht die Voraussetzungen als Jugendbeauftragte haben, 
diese Beiden jedoch für den entsprechenden Ausbildungskurs am 14.04 und 
15.04.2014 angemeldet sind. 
 
GV Lackner begrüßt die Installierung einer Jugendgruppe und hofft, dass nach 
Vorliegen der Voraussetzung diese Ihre Arbeit aufnehmen kann. 
 
Vzbgm. Wastian befürwortet ebenfalls diese Maßnahme. Seiner Meinung nach ist es 
wichtig sich mit der Jugend auseinanderzusetzen und zu arbeiten. Im Vorfeld hat die 
Feuerwehr Weißbriach auf seine Initiative hin, eine finanzielle Unterstützung von                 
€ 1.000,-- für die Erstausstattung erhalten.  
 
Vzbgm. Müller bringt zum Ausdruck, dass es sehr wichtig ist die Kinder zu begeistern 
damit diese der Feuerwehr bis ins Alter erhalten bleiben. Seitens seiner Fraktion ist 
die volle Unterstützung für diese Maßnahme gegeben. 
 
Vorbehaltlich der Erlangung der Voraussetzungen stellt Bgm. Sattlegger den Antrag 
die Feuerwehrjugendgruppe zu bewilligen. Diesem Antrag wird mit 15:0 Stimmen 
(einstimmig) stattgegeben. 
 
 
zu TOP 15:  
 
In einem Gespräch des Landespolizeidirektor-Stellvertreter, Leiter des 
Geschäftsbereiches B, Hofrat Mag. Platzer Markus mit dem Amtsleiter am 
04.02.2014 ist dieser, auf Grund der Schließung des Polizeipostens in Weißbriach 
mit dem Vorschlag zur Errichtung eines Polizeistützpunktes im Gemeindeamt 
herangetreten.  
 
Folgende Argumentationen wurden im Wesentlichen vorgetragen: 
 
Moderne Polizei 
Polizeistützpunkt im Gemeindeamt 

a. Die Umsetzung des "Innen.Sicher"-Projektes "Moderne Polizei" ist in vollem 
Gange. Ein wichtiger Eckpfeiler des Projektes sind die Polizeistützpunkte, die 
bei Bedarf in betroffenen Gemeinden eingerichtet werden können. Ziel der 
Polizeistützpunkte ist es, einerseits den Kolleginnen und Kollegen der Polizei 
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bestmögliche Arbeitsbedingungen zu bieten und andererseits eine 
größtmögliche Bürgernähe sicherzustellen. 
 
Das Innenministerium bietet den Gemeinden, die von der 
Dienststellenstrukturanpassung betroffen sind, ein Gemeindepaket an. Dieses 
Paket sieht vor, dass die betroffenen Gemeinden eine Polizistin bzw. einen 
Polizisten als fixen Ansprechpartner erhalten. In einem Schulterschluss 
zwischen Gemeinden und Polizei können auf diese Weise lokale polizeiliche 
Lösungen erarbeitet werden. Gemeindeverantwortliche haben außerdem die 
Gelegenheit, spezielle örtliche Bedürfnisse vorzubringen. Diese werden – 
sofern es sinnvoll und möglich ist – in die Streife nplanung einfließen.  

b. Die betroffenen Gemeinden haben auch die Möglichkeit, einen 
"Polizeistützpunkt" in einem öffentlichen Gebäude einzurichten, wobei die 
Gemeinden lediglich  einen Raum zeitweise zur Verfügung stellen müssen. 
Die EDV-Infrastruktur wird durch die Polizei sichergestellt. Der 
Polizeistützpunkt wird mit einem Polizeischild gekennzeichnet und einer 
Gegensprechanlage ausgestattet. Die Bürgerinnen und Bürger können mittels 
Ruftaste rund um die Uhr mit einer Leitstelle der Polizei Kontakt aufnehmen. 
Diese entsendet dann direkt einen Streifenwagen zum Stützpunkt oder zum 
Einsatzort. Im Stützpunkt können auch polizeiliche Sofortmaßnahmen 
getroffen werden. Im Stützpunkt wird es möglich sein, polizeiliche 
Sofortmaßnahmen zu treffen, etwa eine Anzeige zu erstatten oder eine 
Ausschreibung zur Fahndung zu veranlassen. 
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Die Richtlinien für die Errichtung von Polizeistütz punkten (Herausgegeben 
durch das BMI): 
 
Durch die Gemeinde sind folgende Vorkehrungen zu treffen: 
 

1. Geeigneter (auch für die Aufnahme von Niederschriften) Büroraum mit 
barrierefreiem Zugang, welcher jederzeit (und ausschließlich-Anm.- AL) von 
Polizeibeamten genutzt werden kann (24 Stunden, 7 Tage die Woche). 

2. Telefonleitung und Stromversorgung im Bereich der Gegensprechanlage 
(Betrieb muss durch die Gemeinde sichergestellt werden) 

3. Stromversorgung für das Polizeischild 
4. Allenfalls erforderliche bauliche Maßnahmen 
5. Breitband Internetanschluss 

 
Durch die LPD wird Folgendes veranlasst: 
 

1. Die Gegensprechanlage sowie das Polizeischild werden zur Verfügung 
gestellt. 
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2. Seitens der LPD wird für den Polizeistützpunkt ein Drucker zur Verfügung 
gestellt. Die Wartung und der Betrieb sind von der Gemeinde zu gewährleiten, 
wenn sie den Drucker benützt; bei Verzicht auf Mitbenutzung wird der Betrieb 
durch die LPD gewährleistet. 

3. Bei jenen Polizeiinspektionen, die einen Polizeistützpunkt zu betreuen haben, 
ist ein BAKS Workstation als mBAKS Premium mit Dockingstation als 
vollwertiger Arbeitsplatz zu installieren. Durch die Umschichtung gem. der 
geltenden Rahmen und Standards sollte dadurch keine zusätzlichen Lizenzen 
erforderlich werden. Die technischen Standards für das mBAKS Premium 
werden durch die Abt. II/10 vorgegeben, der Abruf erfolgt via BBG. 

 
 
Nach kurzer Diskussion wird auf Antrag des Vorsitzenden die Errichtung eines 
Polizeistützpunktes im Gemeindegebiet mit 15:0 Stimmen (einstimmig) abgelehnt. 
 
 
zu TOP 17:  
 
Herr Michael Sattlegger hat fristgerecht den Pachtvertrag im Schwimmbad 
gekündigt. In der Sitzung des Gemeindevorstandes vom 06.02.2014 wurde 
einstimmig beschlossen das Schwimmbad im Sommer 2014 durch die Gemeinde 
Gitschtal zu betreiben und das Schwimmbadbuffet zur Verpachtung auszuschreiben. 
 
 
Am 18.02.2014 ist folgende Ausschreibung per Rundschreiben an alle Haushalte im 
Gemeindegebiet ergangen. Weiter wurde diese Ausschreibung öffentlich an der 
Amtstafel kundgemacht und auf der Gemeindehomepage veröffentlicht. 
 
 

Gemeinde Gitschtal 
Bezirk Hermagor, Kärnten 

9622 Weißbriach 
Tel: 04286/212-11, Fax: 04286/212-22, e-mail: gitschtal@ktn.gde.at 

 
 
 
 
 
 
 
 
Erlebnisfreischwimmbad Weißbriach; 
Ausschreibung zur Verpachtung des Buffets  
 
 
 
Gem. Beschluss des Gemeindevorstandes vom 06.02.2014 schreibt die Gemeinde Gitschtal 
das Buffet des Schwimmbades in Weißbriach zur Verpachtung aus: 
 

 Bewerber müssen die gewerberechtlichen Voraussetzungen zur Führung eines 
Buffetbetriebes erfüllen. 

Datum:  18.02.2014 
Bearbeiter: Mauschitz Rudolf 
Zahl:  010-5/2014-14 
DVR:  0096610 
UID-Nr.: ATU 26012908 
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 Im Freibad-Buffet ist die Einrichtung teilweise vorhanden. Eine Besichtigung ist nach 
tel. Vereinbarung während der Gemeindeamt-Amtsstunden möglich.  

 
 

 Öffnungszeiten: 
 

17. Mai 2014 bis 14. September 2014 
täglich von 08.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

 
 

 Höhe des Pachtzinses: 
 
Die Höhe des Pachtzinses für den gesamten Pachtzeitraum ist mit mind. € 3.500,-- netto 
zusätzlich der Nebenkosten und laufenden Kosten festgelegt. 
 
 
Bewerbungen können bitte bis spätestens Freitag, den 21. März 2014, 12.00 Uhr am  
Gemeindeamt Gitschtal (9622 Weißbriach 202) schriftlich oder auf elektronischen Wege an 
das Gemeindeamt (gitschtal@ktn.gde.at) abgegeben werden.                        
      
 
                    Der Bürgermeister: 

   (SATTLEGGER Günther) 
 
 
  
Der Vorsitzende berichtet, dass bis zur Sitzung des Gemeindevorstandes am 
04.04.2014 keine schriftlichen Bewerbungen auf Grund der Ausschreibung 
eingelangt sind. 
 
Vzbgm. Wastian teilt mit, dass er im Beisein von GR Altersberger am 04.04.2014 mit 
Herrn Waldner Martin (Gasthof Löffele) in dieser Angelegenheit ein Gespräch geführt 
hat. Herr Waldner hat sich in diesem Gespräch weder mit einem JA bzw. mit einem 
NEIN zur Pacht des Schwimmbadbuffets geäußert.  
Auch hat Vzbgm. Wastian mit Familie Meiswinkel (Pizzeria Amici) ein 
diesbezügliches Gespräch geführt, mit dem Ergebnis,  dass die Pacht für Genannte 
zu hoch ist. 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass die Fam. Meiswinkel in dieser Angelegenheit an ihn 
herangetreten ist. Ein Gespräch mit der Familie Meiswinkel im Beisein des AL hat 
stattgefunden und sind diese mit folgenden Pachtbedingungen einverstanden: 

·  Pachtzins - € 3.500 netto 
·  Übernahme anteiliger (7/12) Betriebskosten wie Wasser- und Kanalgebühr, 

Grundsteuer und Versicherung 
 
Auf die Frage des GR Memmer antwortet der Vorsitzende, dass die 
Badeeintrittsgebühren durch die Gemeinde, Bademeister, kassiert werden. 
 
Ohne weitere Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag das Schwimmbadbuffet 
an die Familie Meiswinkel zu genannten Bedingungen zu verpachten. Diesem Antrag 
wird mit 15:0 Stimmen (einstimmig) stattgegeben. 
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WEITERE WORTMELDUNGEN: 
 
Vzbgm. Wastian Ewald teilt mit, dass der ehemalige Amtsleiter Mosser Johann 
Probleme mit der Staatsanwaltschaft in der Umwidmungsangelegenheit „Strömpfl“ 
hat. 
 
AL Mauschitz teilt mit, dass am Dienstag, 15.04.2014 in dieser Angelegenheit ein 
Termin mit der Landespolizeidirektion Kärnten und dem Bürgermeister am 
Gemeindeamt stattfinden wird. Herr Johann Mosser wird in der 
Widmungsangelegenheit „Strömpfl“ ein Amtsmissbrauch wegen Verzögerung der 
Umsetzung vorgeworfen. 
 
Vzbgm. Wastian informiert, dass am 26.04.2014 die diesjährige 
„Dorfreinigungsaktion“ stattfinden wird, und, dass der „Aktionsplan“ per 
Rundschreiben in den kommenden Tagen an die Haushalte im Gemeindegebiet 
ergehen wird. Er appelliert an jedes Gemeinderatsmitglied an dieser Aktion aktiv 
teilzunehmen, damit diese Aktion ins Bewusstsein aller Bürger tritt. Aktiv 
teilnehmende Kinder sollen eine Wurstsemmel und ein Getränk erhalten.  
 
GR Holzfeind bringt vor, dass es in den Ortschaften St. Lorenzen/G., Jadersdorf und 
Lassendorf keine Probleme mit der Anwesenheit und der aktiven Teilnahme der 
Gemeinderäte gibt. Seit der Schließung der VS in St. Lorenzen/G. ist der Einsatz der 
Kinder jedoch zurückgegangen. Er ersucht um Mitteilung über das Lehrpersonal. 
 
Sämtliche TOP wurden in der Gemeindevorstandssitzung am 03.04.2014 vorberaten.  
 
Die Sitzungsniederschrift besteht aus 30 Seiten  und 2 Anlagen . 
 
 

Der Bürgermeister: 
 
 

(Günther Sattlegger) 
 
 
 
 Gemeinderatsmitglied Gemeinderatsmitglied: 
 
 
 (GR Hermann Brandtner) (GR Hans Holzfeind) 
 
 

Schriftführer: 
 
 

(Barbara Enzi / AL Rudolf Mauschitz) 



 
Anlage 1 �y TOP 05 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERLÄUTERUNGEN 
 

zum Rechnungsabschluss 
 

2013 
 
 

 



B E R I C H T 

zum 

Rechnungsergebnis OHH und AOHH 2013 
 

 Gemeinde Gitschtal  DVR-NR: 0096610 
 Rechnungsabschluss  2013  2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen 

 Gesamtübersicht über die ordentlichen Einnahmen  

 Gruppe  Anf.Rest  Soll  Gesamt-Soll  Ist Schl.Rest  VA2013 Mehr/Wenige  

 0     VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 2.394,77 
 0,00 29.302,36 29.302,36 29.302,36 0,00 29.300,00 -2.392,41 
 1     ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 3.306,73 
 49,34 10.535,98 10.538,02 10.551,94 -13,92 7.400,00 -170,75 
 2     UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 1.618,46 
 -68,18 79.556,79 79.488,61 79.624,97 -136,36 86.600,00 -8.661,67 
 3     KUNST, KULTUR UND KULTUS 4.593,09 
 0,00 97.147,96 97.147,96 97.147,96 0,00 98.600,00 -6.045,13 
 4     SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 14,60 
 0,00 1.314,60 1.314,60 1.314,60 0,00 1.300,00 0,00 
 5     GESUNDHEIT 319,91 
 0,00 1.409,41 1.409,41 1.409,41 0,00 1.100,00 -10,50 
 6     STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 0,00 
 726,73 18.706,06 19.432,79 18.706,06 726,73 22.300,00 -3.593,94 
 7     WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 37.220,77 
 15.396,53 54.285,83 69.582,36 33.499,90 36.182,46 52.500,00 -35.434,94 
 8     DIENSTLEISTUNGEN 194.601,25 
 87.228,13 963.251,83 1.050.479,96 955.674,21 94.805,75 848.800,00 -80.149,42 
 9*    FINANZWIRTSCHAFT 8.955,00 
 9.502,01 1,486.263,50 1.495.765,51 1.486.373,51 9.392,00 1.512.100,00 -34.791,50 

 Zwischensumme  253.024,58 
 112.787,26 2.741.774,32 2.854.561,58 2.713.604,92 140.956,66 2.660.000,00 -171.250,26 

 Abwicklung der Vorjahre 
 

 2/990011/963000 0,00 16.258,28 16.258,28 16.258,28 0,00 16.300,00 -41,72 
 ABWICKLUNG SOLL-ÜBERSCHUSSE VORJAHRE 
  

 Gesamtsumme der  253.024,58 
 Einnahmen  112.787,26 2.758.032,60 2.870.819,86 2.729.863,20 140.956,66 2.676.300,00 -171.291,98 

 

 Ergebnisse des Haushaltsjahres  

 2/990000/966000 0,00 191.106,05 191.106,05 191.106,05 0,00 0,00 191.106,05 
 IST-ABGANG 

 2/990000/968000 0,00 51.412,53 51.412,53 0,00 51.412,53 0,00 51.412,53 
 SOLL-ABGANG 

 495.543,16 
 E n d s u m m e  112.787,26 3.000.551,18 3.113.338,44 2.920.969,25 192.369,19 2.676.300,00 -171.291,98 
*) Summe der Gruppe 9 ohne Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres 
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 Gemeinde Gitschtal  DVR-NR: 0096610 
 Rechnungsabschluss  2013  1 Ordentlicher Haushalt Ausgaben 

 Gesamtübersicht über die ordentlichen Ausgaben  

 Grupp  Anf.Rest  Soll  Gesamt-Soll  Ist Schl.Rest  VA-2013 Mehr/Wenige  

 0     VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 12.604,27 
 0,00 362.178,43 362.178,43 362.178,43 0,00 362.500,00 -12.925,84 
 1     ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 5.704,31 
 1.424,13 43.748,47 45.172,60 43.749,42 1.424,13 41.100,00 -3.055,84 
 2     UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 10.254,39 
 0,00 340.595,46 340.595,46 340.595,46 0,00 339.100,00 -8.758,93 
 3     KUNST, KULTUR UND KULTUS 3.395,09 
 0,00 132.931,29 132.931,29 132.931,29 0,00 136.800,00 -7.264,80 
 4     SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 4.721,71 
 0,00 281.900,71 281.900,71 281.900,71 0,00 277.400,00 -221,00 
 5     GESUNDHEIT 56,00 
 0,00 186.778,80 186.778,80 186.778,80 0,00 188.500,00 -1.777,20 
 6     STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 5.054,40 
 0,00 67.582,75 67.582,75 67.582,75 0,00 69.100,00 -6.571,65 
 7     WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 14.596,04 
 0,00 210.820,71 210.820,71 210.820,71 0,00 207.100,00 -10.875,33 
 8     DIENSTLEISTUNGEN 173.299,41 
 10.797,72 1.093.292,45 1.104.090,17 1.104,090,17 0,00 967.500,00 -47.506,96 
 9*    FINANZWIRTSCHAFT 2.416,06 
 0,00 89.616,06 89.616,06 89.616,06 0,00 87.200,00 0,00 

 Zwischensumme  232.101,68 
 12.221,85 2.809.445,13 2.821.666,98 2.820.403,84 1.263,14 2.676.300,00 -98.956,55 

Abwicklung der Vorjahre 

  1/990011/962000 84.307,13 0,00 84.307,13 84.307,13 0,00 0,00 0,00 
    IST-Abgang 

 1/990011/963000 16.258,28 0,00 16.258,28 16.258,28 0,00 0,00 0,00 
    Soll-Überschuss 
  

 Gesamtsumme der  232.101,68 
 Ausgaben  112.787,26 2.809.445,13 2.922.232,39 2.920.969,25 1.263,14 2.676.300,00 -98.956,55 

Ergebnisse des Haushaltsjahres  

 1/990000/966000 0,00 191.106,05 191.106,05 0,00 191.106,05 0,00 191.106,05 
    IST-Abgang 

  

 423.207,73 
 E n d s u m m e  112.787,26 3.000.551,18 3.113.338,44 2.920.969,25 192.369,19 2.676.300,00 -98.956,55 
*) Summe der Gruppe 9 ohne Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres 
 

G
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 Gemeinde Gitschtal  DVR-NR: 0096610 
 Rechnungsabschluss  2013  6 AO. Haushalt Einnahmen 

 Gesamtübersicht über die außerordentlichen Einnahme n nach Vorhaben 

 

 Vorhaben  Anf.Rest  Soll  Gesamt-Soll  Ist Schl.Rest  VA-2013 Mehr/Wenige 

 

 04   Kommunale Verkehrsinfrastruktur - KVI  0,00 
 109.274,37 37.000,00 146.274,37 146.274,37 0,00 37.000,00 0,00 

  06  Sanierung „Linischen Brücke“  1.451,00 
 0,00 30.451,00 30.451,00 30.451,00 0,00 29.000,00 0,00 
 39   Schutzwasserbauten  0,00 
 0,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 0,00 50.700,00 -22.500,00 

  07  Nah-/Fernwärmeversorgung  0,00 
 0,00 18.782,55 18.782,55 18.782,55 0,00 20.000,00 -1.217,45 
  38  Errichtung des Jugend-&Familiengästehaus – Er lebnis bäuerl.Handwerk  0,00 
 246.267,17 593.224,17 839.491,34 839.491,34 0,00 599.300,00 -6.075,83 

 26   Grundankauf - Wiederaufbauprojekt "Holzbau Hub mann"  1.100,00 
 1.106,80 2.200,00 3.306,80 3.306,80 0,00 1.100,00 0,00 

 05   Ankauf Steyr Traktor 4120  34,00 
 0,00 101.825,89 101.825,89 101.825,89 0,00 102.600,00 -808,11 
 02   Sanierung Freibad Weißbriach  0,00 
 3.560,50 3.560,50 7.121,00 7.121,00 0,00 3.600,00 -39,50 
 34   Grundankäufe (Nebenkosten JUFAu.Freibad)  7,68 
 15.707,68 15.707,68 31.415,36 31.415,36 0,00 15.700,00 0,00 

 Gesamtsumme der  2.592,68 
 Einnahmen  375.916,52 830.951,79 1.206.868,31 1.206.868,31 0,00 859.000,00 -30.640,89 

 Ergebnisse des Haushaltsjahres  
 6/990000/966000 0,00 91.077,03 91.077,03 91.077,03 0,00 0,00 91.077,03 

 IST-AGANG   
 
 6/990000/968000 0,00 91.077,03 91.077,03 0,00 91.077,03 72.300,00 18.777,03 

 SOLL-ABGANG   
   

 E n d s u m m e  375.916,52 1.013,105,85 1.389.022,37 1.297.945,34 91.077,03 931.300,00 81.805,85 
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 Gemeinde Gitschtal  DVR-NR: 0096610 
 Rechnungsabschluss  2013  5 AO. Haushalt Ausgaben 

 Gesamtübersicht über die außerordentlichen Ausgaben  nach Vorhaben 

 

 Vorhaben  Anf.Rest  Soll  Gesamt-Soll  Ist Schl.Rest  VA-2013 Mehr/Wenige 

 
04   Kommunale Verkehrsinfrastruktur - KVI  0,00 
 109.274,37 109.274,37 218.548,74 218.548,74 0,00 109.300,00 -25,63 

  06  Sanierung „Linischen Brücke“  0,00 
 0,00 28.037,66 28.037,66 28.037,66 0,00 29.000,00 -962,34 
 39   Schutzwasserbauten  0,00 
 0,00 49.416,00 49.416,00 49.416,00 0,00 50.700,00 -1.284,00 

  07  Nah-/Fernwärmeversorgung  0,00 
 0,00 18.782,55 18.782,55 18.782,55 0,00 20.000,00 -1.217,45 
  38  Errichtung des Jugend-&Familiengästehaus – Er lebnis bäuerl.Handwerk  0,00 
 246.267,17 593.224,17 839.491,34 839.491,34 0,00 599.300,00 -6.075,83 

 26   Grundankauf - Wiederaufbauprojekt "Holzbau Hub mann"  1.100,00 
 1.106,80 2.200,00 3.306,80 3.306,80 0,00 1.100,00 0,00 

 05   Ankauf Steyr Traktor 4120  0,00 
 0,00 101.825,89 101.825,89 101.825,89 0,00 102.600,00 -774,11 
 02   Sanierung Freibad Weißbriach  1.421,72 
 3.560,50 3.560,50 7.121,00 7.121,00 0,00 3.600,00 -1.461,22 
 34   Grundankäufe (Nebenkosten JUFAu.Freibad)  7,68 
 15.707,68 15.707,68 31.415,36 31.415,36 0,00 15.700,00 0,00 

 Gesamtsumme der  2.529,40 
 Einnahmen  375.916,52 922.028,82 1.297.945,34 1.297.945,34 0,00 931.300,00 -11.800,58 

Ergebnisse des Haushaltsjahres  
 5/990000/966000 0,00 91.077,03 91.077,03 0,00 91.077,03 0,00 91.077,03 
     IST-ABGANG 

 E n d s u m m e  375.916,52 1.013.105,85 1.389.022,37 1.297.945,34 91.077,03 931.300,00 81.805,85 
 
 
 
 



Mit Beschluss des Gemeinderates vom 19.12.2012 wurde der Voranschlag für das 
Haushaltsjahr 2013 in der ordentlichen Gebarung (OHH)  mit 
 
Ausgaben 2.539.000,00€    
Einnahmen 2.539.000,00€    

  
 
veranschlagt. 
 
Die außerordentliche Gebarung (AOHH)  wurde mit  Einnahmen und Ausgaben von 

 
€ 245.100,00 

 
beschlossen. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinderat beschloss am 11.04. 2013 und am 30.10.2013 
Nachtragsvoranschläge mit Erweiterungen/Kürzungen  im ordentlichen und 
außerordentlichen Haushalt.  
 
Somit waren für das Haushaltsjahr 2013 im ordentlichen Haushalt (OHH)  
 
Ausgaben 2.676.300,00€    
Einnahmen 2.676.300,00€    

 
 
und im außerordentlichen Haushalt (AOHH)  Einnahmen und Ausgaben von 
insgesamt 
 

€ 931.300,00 
  
veranschlagt. 
 
 
Der Abschluss der Jahresrechnung erfolgt nach den Richtlinien der Soll-Rechnung 
gemäß der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV), wobei der 
Erfolgsrechnung die Ergebnisse aus dem Soll-Abschluss und dem Kassenabschluss 
die Ergebnisse der Ist-Rechnung zugrunde liegen. 
 
 

Summen Rechnungsabschluss 2013 
 
 
Für die Beurteilung, wie erfolgreich die Einnahmengebarung war und in welchem 
Ausmaß Einsparungen und Mehrausgaben zu verzeichnen waren, bilden die 
Ergebnisse der Soll-Rechnung die Grundlage. 
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a)  Ordentliche Gebarung 
 

Rechnungsjahr Voranschlag mehr/weniger
Soll-Einnahmen 2.758.032,60 2.676.300,00 + 253.025

- 171.292
Soll-Ausgaben 2.809.445,13 2.676.300,00 + 232.102

- 98.957
Soll-Abgang 2013 -51.412,53 
 
 
b)  Außerordentliche Gebarung 
 

Rechnungsjahr Voranschlag mehr/weniger

Soll-Einnahmen 830.951,79 931.300,00 + 2.592,68
- 30.640,89

Soll-Ausgaben 922.028,82 931.300,00 + 2.529,40
- 11.800,58

Soll-Abgang 2013 -91.077,03 
 
 
c) Voranschlagsunwirksame (durchlaufende) Gebarung 
 
Diese schließt im Soll bei Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit 
€ 2.524.886,95 ab. 
 
d) Ist - Abschluss 2013 
 
Der Kassenabschluss (Ist-Abschluss) zeigt das Ergebnis der Vollziehung der 
angeordneten Einnahmen und Ausgaben. 
 

Einnahmen Ausgaben + Überschuss
- Abgang

a) Ordentliche Gebarung 2.729.863,20 2.920.969,25 - 191.106,05

b)

Ausserordentliche 
Gebarung 1.206.868,31 1.297.945,34 - 91.077,03

c) durchlaufende Gebarung 3.605.175,65 2.428.204,10 + 1.176.971,55
Gesamtsumme Ist 7.541.907,16 6.647.118,69 + 894.788,47

 
 
Der Ist-Kassenbestand (einschließlich Rücklagen) für das Rechnungsjahr 2013 von  
€ 874.788,47 stimmt mit dem Tageskassenabschluss Nr. 113 vom 17.02.2014 
überein. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse der Betriebe mit 
marktbestimmter Tätigkeit und Haushalte mit Kostend eckung sowie 

deren Rücklagenbewegung 
 
Die Verwaltungsstellen mit spezieller Kostendeckung sowie die Betriebe mit 
marktbestimmter Tätigkeit sind ermächtigt, Ausgaben in Höhe der erzielten 
Einnahmen zu tätigen. 
Die Richtlinien über die Erstellung des Rechnungsabschlusses gemäß der VRV und 
K-GHO verlangen den Ausgleich dieser Betriebe und Verwaltungsstellen. In der 
nachfolgenden Aufstellung scheint die Abweichung gegenüber dem Voranschlag in 
einer Summe auf. 
Gleichzeitig wurde die Rücklagenentwicklung dieser Betriebe und Verwaltungsstellen 
dargestellt. 
 
 
 

Ergebnis laut Erfolgsrechnung (Soll) – OHH 
 
 
 
Gebührenhaushalte u. Verwaltungsstellen mit speziel ler Kostendeckung: 
 
 
 
 
Bezeichnung Voranschlag Rechnung + mehr

- weniger

Wirtschaftshof 132.600 148.088,92         + 15.488,92        
WVA Weißbriach 247.500 251.929,21         + 4.429,21          
WVA St. Lorenzen/G. 0 51.768,16           + 51.768,16        
WVA Jadersdorf 0 10.797,72           + 10.797,72        
Abwasserbeseitigung 269.500 303.013,46         + 33.513,46        
Müllabfuhr 72.300 69.111,82           - 3.188,18            
Fremdenverkehr 164.500 168.618,77         + 4.118,77          
(Abschnitt 77, OT; POT, FVA)
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Rücklagen: 
 
Bezeichnung Rücklagen-

Entnahme
Rücklagen-
Zuführung

Rücklagen-
stand

OEK/FLÄWI 2,61                    2.783,44             
Wirtschaftshof 24.891,89           19.097,23           52.529,88           
WVA St. Lorenzen/G. 51.763,88           3,21                    -                      
Abwasserbeseitigung -                      14,70                  3.935,01             
Abwasserbeseitigung 109.000,00         111.588,20         255.124,11         
Abwasserbeseitigung (Hypo)* 657.459,32         7.183,34             -                      
Abwasserbeseitigung -                      680.299,88         680.299,88         
Müllabfuhr 1.865,72             22,84                  22.014,65           
Unkrautbekämpfung 0,98                    1.053,08             
Abwasserbeseitigung (Hypo)* 22.557,22           55,55                  -                      
Gesamt 867.538,03         818.268,54         1.017.740,05      
Anfangsstand 1.067.009,54      
Zuführung netto 2013 49.269,49-           
*Auflösung SpB Hypo / Zuführung SpB Raika

 
 
 
Fremdenverkehr: 
 
 
Einnahmenermittlung: Rechnung Voranschlag 

Tourismusabgabe (FVA) 23.693,96        45.200,00        
Ortstaxe 89.979,12        96.000,00        
Pauschalierte Ortstaxe 5.661,17          5.500,00          
Sonstige Einnahmen 13.102,06        17.800,00        
Summe: 132.436,31      164.500,00      

Ausgaben Abschnitt 77: 168.618,77      164.500,00      
Abgang 2013 36.182,46-        

Einnahmen Vorjahre: RA 2012 RA 2011 RA 2010

Ortstaxe 88.844,28 81.540,48 77.435,69
Pauschalierte Ortstaxe 5.441,24 5.264,75 5.129,94
Tourismusabgabe (FVA) 64.439,67 63.754,13 70.683,29

 
Der Fremdenverkehrshaushalt schließt mit einem Soll-Abgang in der Höhe von   
€ 36.182,46  ab. 
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Folgendes wird seitens der Finanzverwaltung festgestellt: 
 
Ortstaxe 
 
Die Ortstaxe ist eine ausschließliche Gemeindeabgabe. 
Die Gesamtnächtigungen im Jahr 2013 betragen lt. Statistik „Nächtigungen der 
Betriebe“ insgesamt 129.094. Davon sind: 
 
    107.118 ortstaxenpflichtige Nächte 
      21.976 ortstaxenfreie Nächte (Kinder,Jugendliche ua.) 
 
Festgestellt wird, dass im JUFA Gitschtal ca. 50 % der Übernachtungen ortstaxenfrei 
sind. 
 
Tourismusabgabe (Fremdenverkehrsabgabe) 
 
Die Tourismusabgabe ist eine zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgabe. Die 
Vorschreibung und Einhebung erfolgt ab 01.01.2014 durch das Land. 
Durch das neue Kärntner Tourismusgesetz 2011 (K-TG) ergeben sich Änderungen 
bei den Erträgen der Tourismusabgabe (FVA), und zwar: 
 
Land     35 v. H. des Ertrages aus der TAG 
Land       5 v. H. des Ertrages aus der TAG als VWKE 
Reg. Tourismusorganisation 30 v. H. des Ertrages aus der TAG 
Tourismusverband/Gemeinde 30 v. H. des Ertrages aus der TAG 
 
  
   

 
Erläuterungen zum Personalaufwand 2013 

 
Der Personalaufwand beträgt für die einzelnen Verwaltungsstellen: 
 
        Rechnung Voranschlag
Allgemeine Verwaltung (Zentralamt) 195.518,96   196.600,00             
Freiwillige Feuerwehr 1.079,00       1.100,00                 
Volksschulen 12.849,92     13.900,00               
Kindergarten 142.456,74   144.000,00             
Fremdenverkehr 52.506,31     51.000,00               
Wirtschaftshof 88.704,97     89.600,00               
Freibad -                -                          
Gesamtsumme: 493.115,90   496.200,00             
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Belastungen der Gemeinde durch Umlagen und 
Beiträge 

 Rechnung 2013  VA   2013  Rechnung 2012 
 GV „Karnische Region“                11.483,25                11.300,00                  9.308,75 
 Pensionsfonds                74.880,00                74.900,00                66.080,00 
 Ktn. Schulbaufonds                 18.422,71                18.400,00                18.232,00 
 Beitrag SS Hermagor                  7.096,52                  7.100,00                12.901,54 
 Erhaltungsbeitrag BS                17.266,31                18.000,00                15.327,47 
 Sozialhilfe Kopfquote              276.699,63              273.000,00              254.548,73 
 Sozialhilfe Direktanteil                            -                              -                       378,83 
 Essen auf Rädern                  2.072,09                  2.000,00                  2.110,14 
 Beitrag Sprengelarzt                  3.234,23                  3.400,00                  3.441,80 
 Krankenanstalten (Abgänge)              170.742,45              171.700,00              161.537,07 
 Rettungsbeitrag                  9.023,00                  9.000,00                  8.832,00 
 Beitrag Wasserbauten-Förd.                  5.000,00                  5.000,00                  2.736,00 
 Förderung Ktn. TZG                  3.960,00                  4.000,00                  3.509,00 
 Landesumlage                70.211,24                69.800,00                67.682,41 
 Schulgemeindeverb.Umlage                76.857,00                76.900,00                73.788,00 
 Schülertransporte                19.400,00                14.500,00                12.900,00 
 Kindergartentransport                  7.140,00                  8.500,00                  8.600,00 
 Verkehrsverbund ÖPNV                11.112,91                15.000,00                14.700,00 
 Schibusverkehr                20.267,09                15.200,00                15.200,00 
 Summen:              804.868,43              797.700,00              751.813,74 
 
Wenn sich die Pflichtausgaben, allen voran die Sozialhilfe und Beiträge zu den 
Betriebsabgängen der Krankenanstalten, weiter so entwickeln, wird der finanzielle 
Spielraum der Gemeinde noch weiter eingeengt.  
 
 
 

�� Ende 2012 1.540.541,69                           
�� Summe der Darlehenszahlungen 168.399,35                              
�� Zugänge -                                          

1.372.142,34                           

�� Gebührenhaushalte (Wasserversorgung) 1.105.555,74                           
davon WVA Weißbriach 1.077.635,74                           
davon WVA St. Lorenzen/G. (j.Genossenschaft) 14.602,00                                
davon WVA Jadersdorf (j.Genossenschaft) 13.318,00                                

Der Schuldenstand beträgt insgesamt:

Überwälzbarer Schuldenstand, davon:

Schuldenstand Ende 2013

Erläuterung zum Schuldenstand 2013

 
 
 



 

 Seite 12 

 

Zweck  Anfangs
stand 

 Zinsen  Tilgung  Zugang  Schulden
stand 

WVA Weißbriach BA01        59.375,16       1.891,00     10.084,98                 -            49.290,18 
WVA Weißbriach BA02        52.178,28          664,38       3.422,67                 -            48.755,61 
WVA Weißbriach BA02      101.703,65       4.201,87     16.770,13                 -            84.933,52 
WVA Weißbriach BA01*        56.102,00                 -                   -            56.102,00 
WVA Weißbriach BA02*        13.160,00                 -                   -            13.160,00 
WVA Weißbriach BA03      798.254,62     37.904,46     24.560,19                 -          773.694,43 
WVA Weißbriach BA03*        51.700,00                 -            51.700,00 
WVA St. Lorenzen/G*        14.602,00                 -                   -                   -            14.602,00 
WVA Jadersdorf*        13.318,00                 -                   -                   -            13.318,00 
STRASSEN/WEGE        15.864,08          317,28     15.864,08                       - 
KBBF "HUBMANN"        79.515,90       3.589,96     26.505,30          53.010,60 
KBBF JUFA      140.608,00       2.403,92     35.152,00                 -          105.456,00 
KBBF Freibad      144.160,00       1.226,28     36.040,00                 -          108.120,00 

Summe:   1.540.541,69     52.199,15   168.399,35                 -       1.372.142,34 

Darlehensschuld per 31.12.2013 und 
Annuitätendienst 2013

*  Landesdarlehen (Tilgungsbeginn 25 Jahre nach Funktionsfähigkeit)

 
 
 
 

Ansatz Bezeichnung/Zweck
Anschaff.
kosten

Monatlich
Leasing
rate

Laufzeit 
in Mo

jährliche
Belastung

Restwert
31.12.2013

8160 EnergieMonitoring
(2007 - 2016) 236.280,00 1.969,00 120 23.628,00 70.908,00

1630 KRF-A FF Weißbr. 160.700,00 515,6 96 6.187,20 28.358,00
(2010 - 2017)

Gesamtbetrag: 29.815,20 99.266,00

Verpflichtungen aus Leasingverträgen 31.12.2013
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Beilage Rechnungsabschluss gem."Ktn.Gemeindehaftung s-Verordnung (LGBl.Nr. 67/2012)  

Art der Haftung  
Haftungs- 

höchstbetr. 
Stand 

01.01.2013 Zugang Abgang 
Stand 

31.12.2013 
Risiko-  
gruppe  

Anteil Gitschtal 11,30%           
AWV-BA 03 68.603,15 35.021,20   4.899,52 30.121,68 1 
101/KommDarl             
AWV-BA 05 137.206,31 93.084,97 0,00 5.105,79 87.979,18 1 
102/KommDarl             
AWV-BA 04 117.620,11 76.948,72 0,00 4.524,61 72.424,11 1 
103/KommDarl             
AWV-BA 05 134.153,47 87.112,71 0,00 5.185,64 82.112,71 1 
104/KommDarl             
AWV-BA 06 634.364,80 426.011,46 0,00 27.252,75 398.758,71 1 
105/KommDarl             
AWV-BA 02 986.170,36 642.399,22 0,00 50.382,06 592.017,16 1 
107/KommDarl             
AWV-BA 01 908.991,81 585.649,98 0,00 46.515,73 539.134,25 1 
108/KommDarl             
AWV-BA 07 334.440,38 237.339,51 0,00 13.651,88 223.687,63 1 
110/KommDarl             
AWV-BA 08 271.400,00 207.117,15 0,00 11.441,06 195.676,09 1 
111/KommDarl             
AWV-BA 09 495.600,00 402.913,35 0,00 20.108,24 382.805,11 1 
112/KommDarl             
AWV-BA 10 236.000,00 188.230,24 0,00 9.661,17 178.569,07 1 
113/KommDarl             
AWV-BA 11 247.800,00 205.036,98 0,00 10.122,58 194.914,40 1 
114/KommDarl             
AWV-BA 12 224.200,00 188.493,19 0,00 9.063,80 179.429,39 1 
115/KommDarl             
AWV-BA 14 271.400,00 231.537,87 0,00 10.662,09 220.875,78 1 
116/KommDarl             
AWV-BA 17/1+2 519.200,00 519.200,00 0,00 19.868,30 499.331,70 1 
117/KommDarl             
AWV-BA 13 531.000,00 503.854,98 0,00 12.849,62 491.005,36 1 
1197KommDarl             
AWV-BA 15 531.000,00 515.792,32 0,00 18.904,03 496.888,29 1 
120/KommDarl             
AWV-BA 16/18 660.800,00 112.100,00 118.000,00 0 230.100,00 1 
123/KommDarl             
       
Summe KZ: 1 7.309.950,39 5.258.029,49 118.000,00 280.198,87 5.095,830,62  
       
GG KG - KS 742.000,00 634.675,30 0,00 62.108,20 572.567,10 2 
122/KommDarl             
       
Summe KZ: 2 742.000,00 634.675,30 0,00 62.108,20 572.567,10  
       
Summe 
gesamt: 8.051.950,39 5.892.704,79 118.000,00 342.307,07 5.668.397,72   
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Zusammenfassung - GEMEINDEHAFTUNGEN: 
120% d. 
Einnahmen  Summe Haftungen unter/ober Haftungsgrenze 
Abschnitt 92 VVJ:   Haftungsgrenze: OK / überschritten 

€ 1.701.445,14 € 5.668.397,72 €  3.966.952,58 ÜBERSCHRITTEN 
        

Risikovorsorgen Haftungsübernahmen nach dem 02.08.2 012 
  Ausnutzungsstand     
  Jahresende Risikovorsorge Summen - 

Risikogruppen 2-4: 
nach 
Risikogruppen: lt. Verordnung Risikovorsorge: 

Summe RG 2: € 0,00 10% € 0,00 
Summe RG 3: € 0,00 50% € 0,00 
Summe RG 4: € 0,00 100% € 0,00 
      € 0,00 
 
 
 
 
 

Übersicht über das Aufkommen an gemeinde- 
eigenen Steuern 

und Abgaben, sowie an Ertragsanteilen 
 
 

Rechnung 2013 VA 2013 Rechnung 2012

Grundsteuer A                 9.994,53               10.000,00                 9.968,78 
Grundsteuer B               96.817,57             100.000,00               98.353,19 
Kommunalsteuer             166.617,27             170.000,00             175.628,44 
Lustbarkeitsabgabe                    854,14                    800,00                 2.579,44 
Hundeabgabe                    857,28                    900,00                    900,87 
Ortstaxen               89.979,12               96.000,00               88.844,28 
Pauschalierte Orstaxen                 5.661,17                 5.500,00                 5.441,24 
Zweitwohnsitzabgabe               13.422,30               12.000,00               12.869,80 
Nebenansprüche                    468,25                    500,00                    384,78 
Verwaltungsabgaben                 2.651,65                 3.000,00                 2.870,30 
Kommissionsgebühren                           1.344,00                 1.500,00                 1.596,00 
Zwischensumme:             388.667,28             40 0.200,00             399.437,12 

Fremdenverkehrsabgabe               23.693,96               45.200,00               64.439,67 
Ertragsanteile          1.005.509,71             998.200,00             955.557,06 
Summe:          1.417.870,95          1.443.600,00          1.419.433,85  
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Finanzlage im Rückblick 
 
Bei der Erstellung des Budgets 2013 wurden mangels der finanziellen Mittel lediglich 
laufende Ausgaben und Pflichtausgaben bzw. solche, wo die Gemeinde ihrerseits 
Verpflichtungen eingegangen ist, veranschlagt. 
Ein Haushaltsausgleich konnte nur durch die Veranschlagung von BZ-Mitteln für den 
OHH bzw. den zu erwartenden Soll-Überschuss erreicht werden („Bonus“ BZ-
Verteilungsmodells ausgeglichener Haushalt). 
Frei disponible Gemeindefinanzen sind auf Grund der derzeitigen Einnahmen und 
Ausgabensituation nicht vorhanden. 
 
Der Voranschlag 2013 (OHH u. AOHH) wurde vom Gemeinderat am 19.12.2012 
beschlossen.  
 
Einnahmen 2.539.000       
Ausgaben 2.539.000        
 
 
Davon betrugen die Ausgaben für Investitionen bzw.  Ermessensausgaben: 
 
Investitionen/Instandhaltungen bzw. sonstige Leistu ngen:
1630-0200 Maschinen 1.300          
1630-4010 WG d. Umlaufvermögens 8.500          
2110-0430 Betriebsausstattung 700             
6120-6110 Straßeninstandhaltung 4.000          
8160-0500 EnergieMonitoring Öffentl. Beleuchtung 23.600        
8200-0430 Betriebsausstattung 500             

38.600         
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0940-7570 Betriebsgemeinschaft 700             
2690-7571 Sportvereine 2.700          
2820-7680 Fahrtkosten Studenten 1.000          
3220-7571 Kulturvereine 2.000          
4190-7570 Pensionistenverbände 400             
4230-7570 Essen auf Rädern 2.000          
4290-7280 Seniorenbetreuung/-Tag 1.200          
4390-4030 Babypakete 300             
4390-7670 Zuschuss Pfarrgde.Kinderbetreuung 800             
4390-7680 Müllsäcke f. Neugeborene 500             
5190-7290 Sonst.Ausgaben Gesunde Gemeinde 500             
6400-0500 Sonderanlagen (Verk.Spiegel) 1.000          
6490-0500 Sonderanlagen (Fußg.Brücke) 3.500          
7420-5230 Impfhelferkosten 300             
7420-7270 Fahrkosten Tierärzte 1.500          
7420-7290 Bienenzuchtverein 200             
7420-7570 Stickstofffkosten 900             
7421-4551 Kartoffelkäferbek. Mittel 100             

19.600        

Ermessensausgaben bzw. Freiwilligen Leistungen:

 

Im außerordentlichen Haushalt wurden die Vorhaben 
 
Kommunale Verkehrsinfrastruktur - KVI 109.000                 
Sanierung "Linischen Brücke" 17.000                   
Schutzwasserbauten 32.100                   
Ankauf Steyr Traktor 4120 87.000

245.100  
veranschlagt. 
 
Durch den 1. Nachtragsvoranschlag vom 11.04.2013 ergaben sich im OHH Mehr- 
Einnahmen/-ausgaben von insgesamt € 23.200,00, somit insgesamt 
 
Einnahmen 2.539.000       
Ausgaben 2.539.000        
 
Im 1. NAV konnten weitere Einnahmen veranschlagt werden, wie BZ-Mittel für 
„Zubau Pfarrhaus“, Gutschrift Finanzamt, Vergn.Steuern, Soll-Überschuss. 
Auf der Ausgabenseite wurden auf Grund des Rechnungsergebnisses 2012 die 
Ausgaben für „Zubau Pfarrhaus“ bzw. die Sollabgänge lt. RA 2012 (Tourismus, WVA 
Weißbriach) veranschlagt. 
 
Im außerordentlichen Haushalt wurden die folgende V orhaben aufgrund des 
Rechnungsergebnisses 2012 veranschlagt bzw. erweite rt: 
 



 

 Seite 17 

Kommunale Verkehrsinfrastruktur - KVI (Erweiterung) 300              
Schutzwasserbauten (Erweiterung) 18.600         
Nah-/Fernwärmeversorgung 20.000         
Errichtung Familen-&Jugendgästehaus (JUFA) 599.300       
Grundankauf - Wiederaufbauprojekt Holzbau Hubmann 1.100           
Sanierung Freibad Weißbriach 3.600           
Grundankauf Nebenkosten (Freibad u. Jufa) 15.700         

658.600        
 
Summe AOHH gesamt in Einnahme und Ausgabe   € 903.700 
 
 
Durch den 2. Nachtragsvoranschlag vom 30.10.2013 ergaben sich im OHH Mehr- 
einnahmen/-ausgaben von insgesamt € 114.100,00, somit  insgesamt 
 
Einnahmen 2.676.300       
Ausgaben 2.676.300       

 
 
 
Die Erweiterung betreffen ua. Rückersatz des Schülertransportes, Korrektur 
Sozialhilfeersätze, BZ-Mittel Weggenossenschaft Wulzentratten, Rückersätze 
Freibad (Versicherungen), Zuführung vom AOHH, Kommunalsteuer. 
Auf der Ausgabenseite betreffen die Erweiterung ua. Mietzinsnachzahlungen, 
Gemeindesicherheitstag, Schulerhaltungsbeitrag SS, Schülertransporte, Abg. 
Krankenanstalten, Straßenbauten, Wildbachbegehungen, Zuschuss 
Weggenossenschaft Wulzentratten, Entgelte Straßenreinigung, Reparaturen Freibad, 
Verrechnung OHH. 
 
Folgende AO-Vorhaben wurden im 2. NAV veranschlagt: 
 
Sanierung "Linischen Brücke" (Erweiterung) 12.000
Nah-/Fernwärmeversorung (Korr. Post)
Ankauf Steyr Traktor 4120 (Erweiterung) 15.600

27.600  
 
Summe AOHH gesamt in Einnahme und Ausgabe   € 931.300. 
 
 
 

Ergebnisse der Verwaltungsstellen 
 
Darstellung der im Haushaltsjahr 2013 gegenüber dem Voranschlag (einschließlich 
Nachtragsvoranschläge) erzielten wesentlichen Mehreinnahmen bzw. festgestellten 
Mindereinnahmen, sowie der Ausgabenüberschreitungen bzw. Ausgaben-
einsparungen. 
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Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 29.300       Voranschlag 362.500       
Rechnungsergebnis 29.302       Rechnungsergebnis 362.178       

+ 2 - 322 

Gruppe 0: Vertretungskörper und allg. Verwaltung

 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 0 Voranschlag 71.100         
Rechnungsergebnis 0 Rechnungsergebnis 69.663         

+ 0 - 1.437 

0000 Gemeinderat

 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 29.300 Voranschlag 270.100       
Rechnungsergebnis 29.299 Rechnungsergebnis 271.763       

- 1 + 1.663

0100 Zentralamt

 
 
Die Gesamteinnahmen des Zentralamtes betragen € 29.298,88 (VA 29.300). 
Diese setzen sich aus Kostenersätze (Land), Ersätze der Verwaltungszweige, 
Mietzahlungen und Rückersätzen  (Wihof, Personal, VWKP Mieten, Gth.FA) 
zusammen.  
 
Das Gesamtergebnis des Zentralamtes schließt mit  Mehrausgaben von insgesamt 
€ 1.663,22 zum Voranschlag. 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 0 Voranschlag 4.400           
Rechnungsergebnis 0 Rechnungsergebnis 4.389           

+ 0 - 12 

0600 Sonstige Maßnahmen

 
 
An Mitgliedsbeiträgen sind € 1.808,50 aufgewendet worden. Der Beitrag an das 
Regional Management beträgt € 2.580,00. 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 0 Voranschlag 2.200           
Rechnungsergebnis 0 Rechnungsergebnis 2.072           

+ 0 - 128 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 0 Voranschlag 4.700           
Rechnungsergebnis 0 Rechnungsergebnis 2.991           

+ 0 - 1.709 

0700 Verfügungsmittel

019 Repräsentationsausgaben
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Diese Ausgaben des Bürgermeisters sind gesetzlich geregelt. Von den insgesamt  
€ 6.900,00 veranschlagten Ausgaben wurden € 5.063,10 in Anspruch genommen. 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 0 Voranschlag 1.700           
Rechnungsergebnis 0 Rechnungsergebnis 2.809           

+ 0 + 1.109

0900 Personalbetreuung

 
 
Die Mehrkosten betreffen vor allem die Kosten für den Finanzverwalterlehrgang. 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 7.400         Voranschlag 41.100         
Rechnungsergebnis 10.536       Rechnungsergebnis 43.748         

+ 3.136 + 2.648

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 500 Voranschlag 800              
Rechnungsergebnis 356 Rechnungsergebnis 796              

- 144 - 4 

1300 Sonderpolizei

 
 
Die Einnahmen betreffen die Fleischbeschaugebühren bzw. die Kostenersätze der 
Ausgleichskasse. 
Die Ausgaben für die Totenbeschau betragen € 326,10 und die Kosten für die 
Fleischbeschau  € 470,16. 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 6.900 Voranschlag 37.500         
Rechnungsergebnis 10.180 Rechnungsergebnis 40.775         

+ 3.280 + 3.275

1630 Feuerwehren

 
 
Die Rückersätze aus der Kollektiv-Unfallversicherung betragen € 283,81. 
Seitens des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes wurden insgesamt 11 Garnituren 
Schutzbekleidung mit € 3.190,00 bzw. die die Tauchpumpe der FF Lassendorf mit  
€ 506,00 gefördert. 
Die Bedarfszuweisungsmittel für die Leasingraten (KRF-A Weißbriach) betrugen  
€ 6.200,00. 
 
Der Gesamtaufwand der Feuerwehren beträgt insgesamt € 40.775,01 (VA € 37.500).  
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Folgende Ausgaben wurden  getätigt: 
 
€   1.239,70   Maschinen/maschinelle Anlagen 
€  10.250,65  Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens 
€    1.507,12   Treib- u. Verbrauchsstoffe 
€    7.903,99   Stromkosten 
€    5.469,74   Instandhaltungen 
€    1.144,83   Kursbeiträge 
€    2.981,86   Versicherungen 
€    6.187,20   Leasingraten Ankauf KRF-A FF Weißbriach 
€    4.089,92   Druckwerke, Aufw.Entsch., SMS Dienste, Mietzinsen, öffentl. 

Abgaben 
€       697,02      Stützpunkt, FF-Verband 
 
Da es seitens der Feuerwehr eine andere Auffassung der Veranschlagung bzw. 
Verrechnung der Schutzanzüge und der Förderbeiträge seitens des LFWV gibt, wird 
auf § 4 „Bruttoveranschlagung“ der K-GHO verwiesen: 
Einnahmen und Ausgaben sind ungekürzt, das heißt mit dem Gesamt-(Brutto-) 
Betrag zu veranschlagen (bzw. zu verrechnen). 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 86.600       Voranschlag 339.100       
Rechnungsergebnis 79.557       Rechnungsergebnis 340.595       

- 7.043 + 1.495

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und 
                  Wissenschaft

 
 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 0 Voranschlag 102.600       
Rechnungsergebnis 0 Rechnungsergebnis 102.721       

+ 0 + 121

2100  Allg. Pflichtschulen gemeinsame Kosten

 
davon:  
� Beitrag Landesbildstelle 344
� Schulgemeindeverbandsumlage 76.857
� Schulerhaltungsbeitrag SS Hermagor 7.097
� Beitrag Kärntner Schulbaufonds 18.423

102.721  
 
 
Der Instandhaltungs- und Verwaltungsaufwand der Volksschule Weißbriach beträgt: 
 
Volksschule Weißbriach € 25.694,45  (VA 27.300)  
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Derzeit besuchen 45 Kinder die Volksschule in Weißbriach. 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 6.500 Voranschlag 14.500         
Rechnungsergebnis 0 Rechnungsergebnis 20.400         

- 6.500 + 5.900

2320 Schülerbetreuung

 
 
Die Ausgaben betreffen die Schulerhaltungsbeiträge für Berufsschulen für  
21 Lehrlinge (Lehrbetriebe im Gitschtal). 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 6.500 Voranschlag 14.500         
Rechnungsergebnis 0 Rechnungsergebnis 20.400         

- 6.500 + 5.900

2320 Schülerbetreuung

 
 
Für die Schülerbeförderung (Volksschüler,Transfer Zuganbindung um 06.45) wurden 
insgesamt € 20.400,00 aufgewendet. Auf Ersuchen des Bürgermeisters hat der GV 
KS Region für den zusätzlichen Schülertransfer um 06.10 den Betrag von € 6.500,00 
zugesagt (Jänner – Juni 2013). Auf Rückfrage seitens der Finanzverwaltung wird 
dieser Betrag jedoch erst im Jahr 2014 zur Anweisung gebracht. 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 79.800 Voranschlag 172.400       
Rechnungsergebnis 79.102 Rechnungsergebnis 170.523       

- 698 - 1.877 

2400 Kindergarten

 
Einnahmen: 
 
€ 16.522,29  Elternbeiträge  
€ 52.889,60  Landesförderung für 2 Kindergartengruppen 
€   7.073,33  Förderung Ktn.LR Gratis KG-Jahr 
€   1.016,04  KG-Transport Bundesförderung  
€  1.600,78   Förderung AMS, Verwaltungskostenpauschale Mieten 
€ 79.102,04 
 
 
Ausgaben: 
 
€ 142.456,74  Personalkosten (2 KG, 2 Helferinnen, 1 Reinigungskraft) 
€   13.344,00  Mietzinse 
€     7.140,00  Kindergartentransport 
€     7.582,56  Verbr.Material, Druckwerke, Lebensmittel, Wihof ua.  
€ 170.523,30 
 
Der Betriebsabgang des 2-gruppigen (halbtags) Kindergartens beträgt € 91.421,26.  
 
Mit Stichtag 31.12.2013 besuchten  27 Kinder  den Kindergarten.  
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Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 200 Voranschlag 3.800           
Rechnungsergebnis 227 Rechnungsergebnis 3.542           

+ 27 - 258 

2600 Sport

 
Ausgaben: 
 
€     227,40 Pachtzins Sportplatz Weißbriach 
€     295,75 Öffentliche Abgaben 
€  3.015,00 Subventionen an Vereine 
 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 98.600       Voranschlag 136.800       
Rechnungsergebnis 97.148       Rechnungsergebnis 132.931       

- 1.452 - 3.869 

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 100 Voranschlag 11.000         
Rechnungsergebnis 191 Rechnungsergebnis 12.922         

+ 91 + 1.922

3200 Musik

 
Ausgaben: 
 
€  3.009,60   Mietzahlungen 
€  1.984,95   Kostenbeitrag Musikschule Hermagor 
€     590,00   Umlage GV KS Region Musikschule Hermagor 
€  1.770,00   Vereinsförderungen 
€  5.567,41   Gemeinschaftshaus St. Lorenzen /G. (ehem. Volksschule St.L.) 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 93.500 Voranschlag 120.800       
Rechnungsergebnis 96.957 Rechnungsergebnis 120.009       

+ 3.457 - 791 

3800 Kulturpflege

 
Einnahmen: 
 
€    3.795,00  Einnahmen Vermietung/Verpachtung 
€    2.264,87  Einnahmen Betriebskostenersätze 
€    1.690,00  Verwaltungskostenpauschale 
€    4.207,09   Guthaben lt. USt-Erklärung, therm. Sanierung  
€   85.000,00   BZ 2012 Zuführung AO Sanierung KS/KG 
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Ausgaben: 
 
€    2.842,48  Kostenbeitrag Wirtschaftshof 
€       484,00  GW, Versicherungen,Sonst.Ausgaben 
€  31.682,85  Mieten 
€  85.000,00  Zuführung AO-Vorhaben  Sanierung KS/KG 
 
Der Abgang des Kultursaales beträgt € 23.052,27. 
 
Beim Abschnitt 39 – Kirchliche Angelegenheiten – sind die entsprechenden BZ-Mittel 
bzw. Subventionen veranschlagt. Die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben 
wurden jedoch im Jahr 2013 nicht getätigt. 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 1.300         Voranschlag 277.400       
Rechnungsergebnis 1.315         Rechnungsergebnis 281.901       

+ 15 + 4.501

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

 
 
€          0,00   Rückersätze Sozialhilfe 
€   1.314,60   Zuschuss SHV „Essen auf Rädern“  
 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 0 Voranschlag 273.000       
Rechnungsergebnis 0 Rechnungsergebnis 276.700       

+ 0 + 3.700

4110 Allgemeine Wohlfahrt (Sozialhilfe)

 
 
Die Ausgaben der Sozialhilfe sind gegenüber dem Vorjahr um 8,7 % gestiegen, das 
ergibt Mehrausgaben in der Höhe von € 22.150,00. 
 
Der Ausgabenbetrag setzt sich wie folgt zusammen: 
 
€ 255.426,31 Kostenanteil K-MSG u. JWF (Kopfquote) 
€   17.913,32 Kostenanteil JWF – Kinderbetreuungseinrichtung (Kopfq.) 
€     3.360,00 Heizkostenzuschuss Kopfquote 
  
 
Gemäß Kärntner Kinderbetreuungsgesetz haben die Gemeinden dem Land 56 % der 
Kosten für die Tagesbetreuung zu ersetzen. 
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Entwicklung der Sozialhilfebeiträge:
Jahr Rechnung Voranschlag
2006 228.984 229.000
2007 250.097 248.000
2008 260.772 260.800
2009 278.209 280.100
2010 286.226 284.700
2011 271.109 267.300
2012* 254.549 250.200
2013 276.700 273.000  

 
Seit dem Jahr 2012 wird das ehemalige Landespflegegeld nicht mehr in die 
Kopfquote eingerechnet, sondern direkt von den Ertragsanteilen in Abzug gebracht. 
 
Die Steigerung der „Sozialhilfebeiträge“ gegenüber dem Vorjahr beträgt insgesamt 
 € 22.150,00, d.s., 8,7 % (Steigerung bei der Mindestsicherung, Pflegeheimen und 
die Jugendwohlfahrt). 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 1.300 Voranschlag 3.200           
Rechnungsergebnis 1.315 Rechnungsergebnis 3.097           

+ 15 - 103 

4200 Freie Wohlfahrt (Essen auf Rädern, Seniorentag )

 
 
Für „Essen auf Rädern“ wurde ein Betrag von € 2.072,09 und für den Seniorentag 
ein Betrag von € 1.024,49 aufgewendet.  
Mit Stichtag 31.12.2013 bezogen 7 Personen „Essen auf Rädern“.  
 
Für die Jugendwohlfahrt wird ein Betrag von € 1.639,50 aufgewendet (Babypakete, 
Müllsäcke Neugeborene u. Zuschuss Kinderbetreuung). 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 1.100 Voranschlag 188.500
Rechnungsergebnis 1.409 Rechnungsergebnis 186.779

+ 309 - 1.721

Gruppe 5: Gesundheit

 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 1.100 Voranschlag 4.200           
Rechnungsergebnis 1.409 Rechnungsergebnis 3.991           

+ 309 - 209 

5100 Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen

 
 
 
 
Im Rahmen der „Gesunden Gemeinde“ wurden folgende Einnahmen erzielt: 
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€ 789,50  Sponsorbeiträge Gesundheitstag, Spenden 
€ 619,91  Subvention Land (versch. Veranstaltungen) 
 
Die Ausgaben betreffen die Transferzahlungen lt. dem Sprengelärztegesetz in der 
Höhe von € 3.234,23 und Honorarleistungen für Vorträge im Rahmen der „Gesunden 
Gemeinde“ von € 757,00. 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 0 Voranschlag 3.500           
Rechnungsergebnis 0 Rechnungsergebnis 3.022           

+ 0 - 478 

5200 Umweltschutz + Tierkörperbeseitigung

 
 
Ausgaben: 
 
 €       93,60   Subvention Kärntner Bergwacht 
 €  2.807,86   Benützungsaufwand TKE Stadtgemeinde Hermagor 2012 
 €     120,66   Ausgaben Dorfreinigung 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 0 Voranschlag 9.000           
Rechnungsergebnis 0 Rechnungsergebnis 9.023           

+ 0 + 23

5300 Rettungsdienst

 
 
Der Rettungsbeitrag beträgt € 7,11je Einwohner.  
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 0 Voranschlag 171.000       
Rechnungsergebnis 0 Rechnungsergebnis 170.742       

+ 0 - 258 

5600 Krankenanstalten (Betriebsabgänge)

 
 
Entwicklung der Betriebsabgänge:

Jahr Rechnung Voranschlag
2006 96.039 96.000
2007 106.740 106.800
2008 121.347 120.300
2009 128.679 128.700
2010 133.165 133.300
2011 153.750 153.800
2012 161.537 161.600  

 
Die Steigerung der „Betriebsabgänge Krankenanstalten“ gegenüber dem Vorjahr 
beträgt insgesamt € 9.142,00, d.s., 5,66 %. 
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Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 22.300 Voranschlag 69.100
Rechnungsergebnis 18.706 Rechnungsergebnis 67.583

- 3.594 - 1.517

Gruppe 6: Straßen-, Wasser, Verkehr

 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 17.500 Voranschlag 39.000         
Rechnungsergebnis 17.125 Rechnungsergebnis 42.417         

- 375 + 3.417

6120 Gemeindestraßen

 
 
Einnahmen: 
 
€          60,00 Handelswaren, Rückersätze 
€         765,00 Strafgelder StVO 
€    16.300,00 Bedarfszuweisung (Tilgung Regionalfonds) 
 
 
Die Ausgaben für die Gemeindestraßen betragen insgesamt € 42.417,28,  
und zwar für: 
 
€   15.86,00 Tilgung Regionalfondsdarlehen 
€    8.517,00 Instandhaltung von Straßenbauten 
€        317,00 Zinsentilgung Regionalfondsdarlehen 
€   15.810,00 Kostenbeitrag Wirtschaftshof 
€    1.909,00 Entgelte f. sonst. Leistungen/Sonstige Ausgaben 
€   42.417,00 Summe  
 
Bei der Position Instandhaltung von Straßenbauten wurden ua. folgende Ausgaben 
verbucht: 
 
€ 4.915,13 Sanierung Übergang Weißenbach 
€ 2.292,19 Material für Zaun (Forsthaus) 
€ 1.008,00 Rissesanierung 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 0 Voranschlag 9.800           
Rechnungsergebnis 0 Rechnungsergebnis 10.326         

+ 0 + 526

6330 Wildbachverbauung

 
 
€ 4.306,90 Einsatz Wirtschafthof für Wildbachbegehungen 
€  1.018,80 Baggerarbeiten 
€ 5.000,00 Instandhaltung Gößering HW 2012 
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Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 0 Voranschlag 5.300           
Rechnungsergebnis 0 Rechnungsergebnis 3.727           

+ 0 - 1.573 

6400 Einrichtungen n. d. StVO

 
 
Für die Beschilderung „Lassendorf“ und die Anbringung eines Verkehrsspiegels 
wurde ein Betrag von  € 1.798,82 und für den Fußgängerübergang „Worsch“ ein 
Betrag von € 1.928,04 aufgewendet. 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 4.800 Voranschlag 15.000         
Rechnungsergebnis 1.581 Rechnungsergebnis 11.113         

- 3.219 - 3.887 

6900 Verkehrsverbund

 
 
Auf Antrag wurde seitens des Bundes der öffentliche Personennahverkehr mit einem 
Betrag von € 1.581,06 (Förderung für den KG-Transport bzw. den Schibus wurden 
den betreffenden Ansätzen zugeordnet) gefördert. Festgestellt wird, dass diese 
Förderungen wesentlich gekürzt wurden. 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 52.500 Voranschlag 207.100
Rechnungsergebnis 54.286 Rechnungsergebnis 210.821

+ 1.786 + 3.721

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 100 Voranschlag 8.000           
Rechnungsergebnis 1 Rechnungsergebnis 7.107           

- 99 - 893 

7400 Landwirtschaft

 
Ausgaben: 
 
€ 1.335,24 Fahrtkosten Tierärzte 
€   216,00  Beitrag Hengsthaltung 
€    800,00 Stickstoffkosten (Eigenstandsbesamer) 
€    600,00 Förderung Bienenzuchtverein (einschl. NZ 2011-2012) 
€ 3.960,00 De-minimis-Förderung Ktn. TZG   
€    195,44 Unkrautbekämpfung (Kartoffelkäfer € 111,35) 
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Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 17.800 Voranschlag 164.500       
Rechnungsergebnis 49.285 Rechnungsergebnis 168.619       

+ 31.485 + 4.119

7700 Fremdenverkehr

 
Ausgaben ua.: 
 
€ 52.506,31  Personalkosten 
€      858,84  Gw.WG, Instandhaltungen 
€ 15.396,53  Abgang 2012 
€   2.173,08  Treibstoffe 
€   2.286,13   Büromaterial, Post, Telefon, Versicherung 
€      271,29   EDV-Anlage 
€   4.667,84   Miete- u. Pachtzinse 
€ 11.431,40   Wirtschaftshof 
€   4.598,33   Handelswaren, Druckwerke 
€ 20.267,09  Schibusverkehr 
€   9.503,19  Werbemaßnahmen, Veranstaltungskosten 
€ 44.074,09  Subvention KTG, Beitrag GV KS Region 
 
Der Fremdenverkehrshaushalt schließt mit einem Soll -Abgang in der Höhe von 
€ 36.182,46. 
 
Auf Grund des Tourismusgesetzes – K-TAG 2011 – (ab 01.01.2014 Vorschreibung 
der TAG durch das Land) ergibt sich eine Änderung bei den Einnahmen aus der 
Tourismusabgabe (direkte Aufteilung zwischen Land, örtlichem Tourismusverband -
NLW GmbH -, Gemeinde). 
Die veranschlagten Einnahmen  bei der Ortstaxe (€ 96.000,00) konnte nicht erreicht 
werden (Minus € 6.000,00). 
 
Durch die neuen Subventionsverträge mit der NLW GmbH (vorher Karnische 
Tourismus GmbH) ergibt sich eine Erhöhung der Subventionsbeiträge aus der 
Ortstaxe (45 % nach „tatsächlichem“ Ortstaxenaufkommen einschließlich 
„Pauschalierter Ortstaxe“). 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 29.600 Voranschlag 29.600         
Rechnungsergebnis 0 Rechnungsergebnis 30.095         

- 29.600 + 495

7800 Wirtschaftsförderung

 
 
Die Annuitätenzahlungen an den Ktn. BBF für den Grundankauf „Hubmann 
GbmH&CoKG“ betragen einschließlich Zinsen € 30.095,26. 
 
Aufgrund von Gemeinderatsentscheidungen 2013 in dieser Grundangelegenheit ist 
der Voranschlagsbetrag hinfällig. 
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Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 848.800 Voranschlag 967.500
Rechnungsergebnis 963.252 Rechnungsergebnis 1.093.292

+ 114.452 + 125.792

Gruppe 8: Dienstleistungen

 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 27.100 Voranschlag 124.600       
Rechnungsergebnis 27.362 Rechnungsergebnis 133.020       

+ 262 + 8.420

8100 Öffentliche Einrichtungen

 
 
Die Gesamtkosten für die Straßenreinigung betragen  € 64.039,79 (VA 57.500) und 
setzen sich u.a. wie folgt zusammen: 
 
€    1.126,00 Streusalz 
€    5.111,00 Streusplitt 
€      187,00 Instandhaltung Kehrmaschine, Verschleißschienen 
€      795,00 Schneeräumung Brunn (Stadtgde.Hermagor) 
€   1.964,00 Straßenkehren (Frühjahr) 
€   8.260,00 Schneeräumung Koplenig 
€ 30.814,00 Einsatz WH Arbeiter 
€ 15.783,00 Einsatz Fahrzeuge/Geräte 
 
 
Die Gesamtaufwendungen für die öffentliche Beleuchtung  betragen € 47.691,66 
(VA 44.900). 
 
Ausgaben: 
 
€  27.735,94 Ratenzahlung Energie-Monitoring, Straßenlaternen 
€    1.351,24 Leuchtmittelersatz 
€  14.153,26 Stromkosten 
€    3.144,31 Instandhaltung/Reparaturen 
€    1.306,91 Wirtschaftshof 
 
Die Ratenzahlungen „EnergieMonitoring“ in der Höhe von 23.628,00 werden durch 
BZ-Mittel  bedeckt. 
 
Die Gesamtausgaben für die Friedhöfe / Aufbahrungshallen  betragen € 4.106,18  
(VA 4.100). 
Die Ausgaben betreffen die allgemeinen Aufwendungen wie Versicherungen, 
Öffentliche Abgaben und Wirtschaftshofleistungen. 
 
Die Einnahmen in der Höhe von € 3.290,11 betreffen die Mieten der 
Aufbahrungshallen in Weißbriach und St. Lorenzen/G. sowie die 
Benützungsgebühren des Kommunalfriedhofes in Weißbriach. 
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Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 132.600 Voranschlag 132.600       
Rechnungsergebnis 148.089 Rechnungsergebnis 148.089       

+ 15.489 + 15.489

8200 Wirtschaftshof

 
 
Ausgaben: 
 

1.662,42 € Geringw. Wirtschaftsgüter
9.877,90 € Treibstoffe
2.436,76 € Reinigungsmittel,Verbrauchsgüter

88.704,97 € Personalkosten
11.671,52 € Instandhaltung Maschinen/Fahrzeuge

85,18 € Handygebühren
2.259,35 € Versicherungen
7.358,40 € Mietzinse

403,49 € Kraftfahrzeugsteuer,öffentl.Abgaben
3.000,00 € Verwaltungskostenbeiträge
1.531,70 € Sonstige Ausgaben

Einnahmen: 
 
 

113.190 € Erlöse Arbeiter
30.949 € Erlöse Maschinen

62 € Zinsen
2.317 € Rückersätze (Verwaltungsk.Pauschale)
1.571 € Sonstige Einnahmen (Verr.an Dritte)

 
 
Der Wirtschaftshof schließt mit einem Überschuss vo n € 19.097,23 ab. 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 22.000 Voranschlag 46.900         
Rechnungsergebnis 23.440 Rechnungsergebnis 50.741         

+ 1.440 + 3.841

8310 Freibad

 
 
Einnahmen:  
 

€    3.270  Vermietung/Verpachtung 
€  12.040  Rückersätze von Ausgaben 
€    1.000  Sonstige Einnahmen 
€    7.129  VRR zw.OHH u. AOHH 

 
Die Versicherungsersätze (Rohrbruch) betragen insgesamt € 10.530,57. 
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Die Zuführung aus dem AOHH erfolgte aus den Vorhaben „Sanierung Freibad“ bzw. 
„Grundankauf Jufa u. Nebenkosten“. 
 
Ausgaben: 
 

€       192  Geringw.WG 
€  22.121  Instandhaltung/Reparaturen 
€       849  Telefon, Versicherung 
€    5.947  Öffentliche Abgaben 
€  10.134  Wirtschafthof 
€  10.293  Entgelt für sonstige Leistungen (Personalersätze) 
€    1.205  Sonstige Ausgaben (Grundumlagen,  Wasserproben ua) 

  
 
Auflistung Instandhaltung/Reparaturen: 
 
€ 2.643,51 Erneuerung Rückschlagklappen u. Absperrschieber 
€    322,58 Material für Rutschenturm 
€ 2.235,23 Reparatur des Beckenreinigers, Filterpatrone 
€ 1.681,45 Material Sanierung Beckenbereich 
€    881,92 Neuinstallation Urinalspüler (Herren-WC) 
€ 6.813,90 Leckortungsarbeiten (Rohrbruch) 
€ 7.123,42 Sanierungsarbeiten nach Rohrbruch (Winkler,Wiedenig) 
€    418,50 Reparatur Wärmepumpe 
  
 
Der Abgang im Freibad Weißbriach beträgt € 27.301,95. 
 
Abschließende Feststellung: 
 
Das bestehende Pachtverhältnis, abgeschlossen im Jahr 2001, zwischen der 
Gemeinde Gitschtal als Verpächterin und Herrn Günther Sattlegger bzw. Michael 
Sattlegger  als Pächter, wurde Ende 2013 gekündigt. 
 
Die Gemeindevertretung ist nunmehr gefordert entsprechende Maßnahmen zu 
setzen, um den Bade- und Büffetbetrieb aufrecht zu erhalten bzw. hohe Abgänge im 
Bereich dieser Infrastruktureinrichtung zu vermeiden. 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 75.400 Voranschlag 74.100         
Rechnungsergebnis 75.377 Rechnungsergebnis 74.822         

- 23 + 722

8400 Grundbesitz

 
 
Die Annuitätentilgung an den Ktn. BBF für die Grundankäufe – Freibad Weißbriach 
und Jugend-&Familiengästehaus Gitschtal – in der Höhe von € 74.822,00 werden 
durch BZ-Mittel von € 71.300,00 bedeckt. 
Durch Grundveräußerungen (öffentliches Gut) konnten € 4.077,00 an Erlösen  erzielt 
werden. 
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Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 247.500 Voranschlag 247.500       
Rechnungsergebnis 251.929 Rechnungsergebnis 251.929       

+ 4.429 + 4.429

8500 WVA Weißbriach

 
 
 
WVA Weißbriach Abgang: € 93.622,39   
 
Einnahmen:  
 
€    3.699,36   Rückersätze von Ausgaben 
€  45.058,55   Interessentenbeiträge 
€  93.521,29   Wasserbenützungsgebühren 
€  16.027,62   Annuitätenerstattung KC 
€ 158.306,82  
 
Ausgaben: 
 
€  45.557,10   Wasserbauten, Instandhaltung 
€  99.499,68   Kapital- und Zinsentilgungen 
€    1.202,13   Sonderlanlgen (Hydranten) 
€   11.833,62   GWG, Entgelte (Zähler, Honorare, Nutzungsvereinbarungen ua.) 
€  13.888,81   Kostenbeiträge, Wihof, Strom, Telefon 
€  79.947,87   Abgang 2012 
€ 251.929,21  
 
 
Begründung Abgang: 
 
Im Jahr 2013 wurde für das „Kurhotel Weißbriach“ eine neue Zuleitung gebaut 
(Druckprobleme im Bereich der „Lippate“). Die Kosten betrugen € 41.405,84. 
 
Die Vorschreibung des Interessentenbeitrages (Zubau Kurhotel Weißbriach) war im 
Jahr 2013 nicht möglich. Beim Ortsaugenschein am 14. 08. 2013 wurde ersichtlich, 
dass die bestehenden Pläne des Kurhotels für die Ermittlung der 
Bewertungseinheiten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen nicht ausreichend 
sind. Daher wurden vom Eigentümer weitere Planunterlagen eingefordert. Der 
nächste Termin für diese Ermittlung ist am 07.03.2014. 
 
Weiters konnte bei den Benützungsgebühren der Voranschlagsbetrag nicht erreicht 
werden. Ein Grund könnte in der Verunreinigung der Versorgungsleitung durch den 
Zuleitungsbau im Bereich des Kurhotels zu finden sein (Probleme Wasserzähler, 
Verursacher Gemeinde). 
 
Die WVA St. Lorenzen/G. und WVA Jadersdorf wurden lt. Nutzungsvereinbarungen 
in die Wassergenossenschaft St. Lorenzen/G. bzw. Wassergenossenschaft 
Jadersdorf übertragen. 
Die Zahlungen betreffen die entsprechende Rücklagen der 
Wasserversorgungsanlagen. 
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Abwasserbeseitigung Überschuss: € 74.404,24  
 
Einnahmen u. Ausgabe gesamt:  € 303.013,46  (VA 269.500) 
 
Einnahmen; 
 
€   10.298,51   Zinsen 
€   71.214,77   Interessentenbeiträge 
€ 109.079,51   Benützungsgebühr 
€ 112.420,67   Bereitstellungsgebühr 
€ 303.013,46  
 
Ausgaben: 
 
€            0,00   Kanalbauten 
€     7.720,89   Rücklagenzuführung (Zinsen) 
€     7.577,62   Kest, Kostenbeitrag 
€        662,71   Entgelt f. sonst. Leistungen 
€ 212.648,00   Transferzahlung AWV KS Region 
€ 228.609,22  
 
Die Interessentenbeiträge betreffen den Anschlussbeitrag des „JUFA Gitschtal“. 
Die Transferleistung 2013 an den Abwasserverband beträgt € 212.648,00 (RE 2012 
€ 179.630,00). Die günstige Zinsentwicklung für die aufgenommenen Darlehen setzt 
sich auch im Rechnungsjahr 2013 weiter fort. Durch diesen Umstand bzw. 
Interessentenbeiträgen war wiederum ein Überschuss möglich. 
 
Müllbeseitigung Abgang: € 1.865,72  
 
Einnahmen und Ausgaben gesamt:   € 69.111,82 (VA 72.300)  
 
Einnahmen; 
 
€     1.865,72   Rücklagenentnahme 
€          30,45   Zinsen 
€     6.992,86   Rückersätze von Ausgaben 
€     8.733,97   Sonstigen Einnahmen (ASZ) 
€   51.488,82   Benützungsgebühren 
€   69.111,82  
 
Ausgaben: 
 
€     8.853,91  Gebäude (Errichtung Rampe) 
€     3.188,04   Instandhaltung, Vers.,Kostenbeitr. 
€   11.617,79   Wirtschafthofleistungen 
€   18.742,78   Entgelte f. sonst. Leistungen 
€   26.709,30   Verbandsanteile AWV Westktn. 
€   69.111,82  
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Der Müllhaushalt schließt mit einem Abgang in der Höhe von € 1.865,72 (Ausgleich 
durch Rücklagenentnahme). 
 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 1.512.100 Voranschlag 87.200
Rechnungsergebnis 1.486.264 Rechnungsergebnis 89.616

- 25.837 + 2.416

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 700 Voranschlag 1.700
Rechnungsergebnis 646 Rechnungsergebnis 2.604

- 54 + 904

9100 Geldverkehr

 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 400.200 Voranschlag 0
Rechnungsergebnis 388.667 Rechnungsergebnis 0

- 11.533 + 0

9200 Ausschließliche Gemeindeabgaben

 
 
 Rechnung 2013  Voranschlag 2013 

9.994,53 10.000 Grundsteuer A 
96.817,57 100.000 Grundsteuer B 

166.617,27 170.000 Kommunalsteuer 
854,14 800 Vergnügungssteuer 
857,28 900 Hundeabgabe 

89.979,12 96.000 Ortstaxen 
5.661,17 5.500 POT 

13.422,30 12.000 Zweitwohnsitzabgabe 
468,25 500 Nebenansprüche 

3.995,65 4.500 Verw.Abgaben, Komm.Gebühren 
   

 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 998.200 Voranschlag 0
Rechnungsergebnis 1.005.510 Rechnungsergebnis 0

+ 7.310 + 0

9250 Ertragsanteile

 
 
Die Mehreinnahmen bei den Ertragsanteilen betragen € 7.309,71 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 0 Voranschlag 69.800
Rechnungsergebnis 0 Rechnungsergebnis 70.211

+ 0 + 411

9300 Umlagen
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Die Höhe der Landesumlage ist abhängig von den Ertragsanteilen. 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 33.000 Voranschlag 0
Rechnungsergebnis 33.000 Rechnugnsergebnis 0

+ 0 + 0

9400 Finanzzuweisungen

 
 
€ 11.700,00 Bedarfszuweisung Bevölkerungsausgleich 
€ 21.300,00 Bedarfszuweisung (HH-Ausgleich) 
  
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 14.500 Voranschlag 0
Rechnungsergebnis 14.456 Rechnugnsergebnis 0

- 44 + 0

9450 Sonstige Zuschüsse Bund

 
 
Die Zuschussleistungen des Bundes – Pflegefonds – betragen € 14.456,00. 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 15.700 Voranschlag 15.700
Rechnungsergebnis 15.708 Rechnungsergebnis 16.801

+ 8 + 1.101

9800 Zuführungen (AOHH)

 
 
Die Zuführung auf der Einnahmenseite erfolgte aus dem AO-Vorhaben „Grundankauf 
und Nebenkosten“, da diese Geldmittel nicht mehr benötigt werden. 
 
Auf der Ausgabenseite wurden folgende Zuführungen getätigt: 
 
€ 10.000,00 „Linischen Brücke“ 
€  5.707,68  OHH Freibad Weißbriach 
€  1.093,20 AOHH Grundankauf  
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 16.300 Voranschlag 0
Rechnungsergebnis 16.258 Rechnungsergebnis 0

- 42 + 0

9900 Abwicklung (Soll-Überschuss)

 
 
Der Soll-Überschuss des Jahres 2012 wurde ins Rechnungsjahr 2013 übertragen. 
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Erläuterungen zum außerordentlichen Haushalt 

des Rechnungsjahres 2013 
 
 

 
 
 
Graz 
 
Durch das Förderprogramm des Landes Kärnten – „Kommunale 
Verkehrsinfrastruktur – KVI“ und einer teilweisen Zwischenfinanzierung durch 
Rücklagenentnahme, war es möglich dieses Vorhaben im Jahr 2012 umzusetzen. 
 
Ausgaben:   €  109.274,37  Abgang 2012 
 
Einnahmen:   €   37.000,00  BZ-Mittel 2013 
   
 
Abgang lfd. Jahr:  €   72.274,37 (Bedeckung BZ-Mittel 2014-2015) 
 
Das Vorhaben wird weitergeführt. 
 
 

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 29.000 Voranschlag 29.000
Rechnungsergebnis 30.451 Rechnungsergebnis 28.038

+ 1.451 - 962 

Vorhaben: "Sanierung Linischenbrücke"

 
 
Das Vorhaben schließt mit einem Überschuss von € 2.413,34 und wir im Jahr 2014 
fertiggestellt und abgeschlossen. 
 
 
Vorhaben: "Schutzwasserbauten - Verb.Schwarzenbach"

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 50.700 Voranschlag 50.700
Rechnungsergebnis 28.200 Rechnungsergebnis 49.416

-22.500 -1.284
 
 
Folgende Beiträge wurden geleistet: 
 
€ 14.616,00 Interessentenbeitrag Sofortmaßnahmen 2012 (Restzahlung) 
€ 11.000,00 Bazorbach ua. Hochwasser 2012 
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€ 23.800,00 Betreuungsdienst 2013 
 
Die Bedeckung erfolgt durch Bedarfszuweisungsmittel 2013 in der Höhe von € 
28.200,00 bzw. Förderungsmittel nach Verordnung (EU-, Bundes- und Landesmittel) 
in der Höhe von max. 22.500,00. 
 
Diese Förderungsmittel wurden noch nicht ausbezahlt. Daher schließt das Vorhaben 
mit einem Abgang in der Höhe von € 21.216,00. 
 
Vorhaben: "Nah-/Fernwärmeversorgung"

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 20.000 Voranschlag 20.000
Rechnungsergebnis 18.783 Rechnungsergebnis 18.783

-1.217 -1.217  
 
Im Jahr 2013 wurden 4 Objekte in der Gemeinde Gitschtal an eine Nah-
/Fernwärmeversorgung angeschlossen. 
Die ausbezahlten Förderungsbeiträge wurden durch BZ-Mittel (aR) 2013 bedeckt. 
 
Das Vorhaben wurde abgeschlossen. 
 
Vorhaben: "Errichtung Jugend-&Familiengästehaus"

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 599.300 Voranschlag 599.300
Rechnungsergebnis 593.224 Rechnungsergebnis 593.224

-6.076 -6.076  
 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.09.2010 wurden für das betreffende Vorhaben 
der Investitions- und Finanzierungsplan und die entsprechenden 
Förderungsvereinbarungen beschlossen. 
Im Jahr 2013 wurden auf Grund der vorgelegten Belege € 593.224,17 an den 
Förderungsnehmer ausbezahlt werden.  
Bedeckt wurde diese Ausgabe durch „SBZ Sondervermögen  Zukunft Kärnten“.  
 
Das Vorhaben wurde im Jahr 2013 abgeschlossen. 
 
Vorhaben: "Grundank. - Wiederaufbauprojekt Holzbau Hubmann"

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 1.100 Voranschlag 1.100
Rechnungsergebnis 2.200 Rechnungsergebnis 2.200

1.100 1.100  
 
Die Eintragungsgebühr (grundbücherliche Durchführung) beim Bezirksgericht für den 
Kaufvertrag – Gemeinde Gitschtal / Santner Bernhard beträgt € 2.200,00. 
Die Bedeckung dieser Ausgabe erfolgt durch den Soll-Überschuss 2012 in der Höhe 
von € 1.106,80 bzw. Zuführung aus dem OHH 2013. 
Das Vorhaben wurde im Jahr 2013 abgeschlossen 
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Vorhaben: "Ankauf Steyr Traktor 4120"
Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 102.600 Voranschlag 102.600
Rechnungsergebnis 101.826 Rechnungsergebnis 101.826

-774 -774  
 

€        55,45 Anmeldegebühr 
€ 69.904,40 Steyr Traktor 4120, 140 PS 
€ 10.334,00 Frontlader, Leichtgut- und Erdschaufel 
€   1.152,00 Tankstation AD Blue 
€   2.815,20 Garnitur Schneeketten 
€   1.904,84 Umbauarbeiten Traktor 
€ 15.660,00 Selbstladestreugerät TSS 1200 

 
Die Bedeckung erfolgt durch Fahrzeugerlös (Verkauf Unimog), Rücklagenentnahme, 
Sonstige Einnahmen und Kapitaltransferzahlung. 
 
Das Vorhaben wurde im Jahr 2013 abgeschlossen. 
 
 
Vorhaben: "Sanierung Freibad Weißbriach"

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 3.600 Voranschlag 3.600
Rechnungsergebnis 3.561 Rechnungsergebnis 3.561

-40 -40  
 
Im Jahr 2013 wurde der Rutschenturm im Freibad mit einem Betrag von € 2.138,78 
saniert. Der Restbetrag von € 1.421,72 wurde dem OHH Freibad Weißbriach 
zugeführt. 
 
Das Vorhaben wurde im Jahr 2013 abgeschlossen. 
 
Vorhaben: "Grundankauf Jufa Projekt - Nebenkosten

Einnahmen Ausgaben
Voranschlag 15.700 Voranschlag 15.700
Rechnungsergebnis 15.708 Rechnungsergebnis 15.708

8 8  
 
Der Überschuss dieses Vorhabens wird nicht mehr benötigt. Mittels 2. NVA 2013 
wurden diese Geldmittel den Vorhaben „Sanierung Linische Brücke“ (€ 10.000,00) 
bzw. OHH Freibad (€ 5.707,68) zugeführt. 
 
Das Vorhaben wurde im Jahr 2013 abgeschlossen. 
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